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ZAHNÄRZTLICHE 
BEFUNDUNG IN 
DER GERIATRIE

Neue Kooperation an der Universitätsmedizin 
Halle kommt älteren Patienten zugute

Halle (Saale) (PM/EB). Ältere Patient:innen der Universitäts-
medizin Halle erhalten während ihres stationären Aufenthalts 
in der Universitätsklinik und Poliklinik für Altersmedizin eine 
zahnärztliche Befundung. Möglich macht dies eine Koope-
ration mit dem Department für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Zahngesundheit 
älterer Menschen als festen Bestandteil der Altersmedizin zu 
stärken. Um den Schwerpunkt auch extern sichtbarer zu ma-
chen, wurde eine der Zahnkliniken des Departments im Jahr 
2025 offiziell in „Universitätspoliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik und Alterszahnmedizin“ umbenannt.
 
„Für viele ältere Menschen stellt der Zahnarztbesuch auf-
grund eingeschränkter Mobilität oder fehlender Unterstüt-
zung eine Herausforderung dar. Zudem wird der eigene Be-
handlungsbedarf im Alter oft unterschätzt oder nicht mehr 
als dringlich empfunden. Nicht selten berichten Patient:innen, 
ihre Prothesen nicht mehr zu tragen, weil sie sie viele Jahre 
nicht kontrollieren oder haben anpassen lassen“, sagt Dr. Ste-
fanie Andernach, kommissarische Direktorin der Universitäts-

klinik und Poliklinik für Altersmedizin der Universitätsmedizin 
Halle. „Die Patient:innen sind aufgrund anderer Erkrankungen 
bei uns in stationärer Behandlung, erhalten aber dank des 
Kooperationsprojekts auch einen zahnärztlichen Befund und 
somit eine individuelle Empfehlung zur Weiterbehandlung.“
 
„Den regelmäßigen Austausch und das gegenseitige Lernen 
empfinden beide Projektpartner als sehr wertvoll, denn so-

Dr. Stefanie Andernach, Prof. Jeremias Hey und PD Dr. Ramona 

Schweyen (v.l.). Foto: Universitätsmedizin Halle

Sehr geehrter Herr Prof. Hey, sehr 
geehrte Frau PD Dr. Schweyen, wie kann 
man sich die zahnärztliche Befundung 
im Rahmen der Kooperation vorstellen – 
Sie kommen mit Ihrem Team regelmäßig 
in die Geriatrie und führen auf Wunsch 
bei den Patientinnen und Patienten eine 
BEMA 01 durch?
Wöchentlich erfolgt eine konsiliarische 
zahnärztliche Untersuchung auf der 
geriatrischen Station der Universitätsmedizin Halle bei Pati-
entinnen und Patienten, die sich im Rahmen einer akutgeria-
trischen Komplextherapie stationär in Behandlung befinden. 
In Absprache mit den Stationsärztinnen und -ärzten werden 
diejenigen Patientinnen und Patienten zahnärztlich befun-

det, welche einen ausreichend stabilen 
Allgemeinzustand aufweisen und der 
Untersuchung zustimmen. Erhoben wird 
ein regulärer zahnärztlicher Befund, ab-
gerechnet werden kann dieser nicht, da 
die Patientinnen und Patienten sich noch 
in stationärer Behandlung befinden.

Sind hier auch Studierende eingebunden?  
Nein, bislang sind keine Studierenden in 

die Konsiluntersuchungen eingebunden.

Wenn Sie Behandlungsbedarf feststellen – gibt es dann 
einen Arztbrief und eine Überweisung an die ggf. bereits 
vorhandene Zahnarztpraxis? Und was passiert, wenn die 

PD Dr. Ramona 

Schweyen

Prof. Dr. Jeremias 

Hey

„UNTERSCHIEDLICHEN BEDÜRFNISSEN DER SENIOREN GERECHT WERDEN“ 
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wohl die geriatrische als auch die zahnärztliche Behandlung 
von Senior:innen unterliegen besonderen Anforderungen“, 
sagt PD Dr. Ramona Schweyen, Oberärztin und Leiterin der 
Sektion Alterszahnmedizin im Department für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde. „Grundsätzlich gelten für Zahnersatz 
und Füllungen für ältere Menschen die gleichen Qualitäts-
standards wie für jüngere, doch die Bedürfnisse sind sehr un-
terschiedlich. Während ein 85-Jähriger, der mit dem Fahrrad 
zur Klinik fährt, noch Implantate wünscht, kann dieselbe Be-
handlung für eine 73-jährige Patientin nach einem Schlagan-
fall ungeeignet sein“, erklärt PD Dr. Schweyen.
 
Um die Vielschichtigkeit der Alterszahnmedizin auch nach 
außen deutlich hervorzuheben, erfolgte im Jahr 2025 die Um-
benennung der Klinik. Außerdem wird die Alterszahnmedizin 
mit einer interdisziplinären Vorlesungsreihe aus geriatrischer, 
zahnmedizinischer, pflegerischer und rechtlicher Sicht ab 
dem kommenden Sommersemester auch im Studium stärker 
verankert sein.
 
„Die ärztliche und zahnärztliche Versorgung älterer Men-
schen wird uns in den nächsten Jahren zunehmend beschäf-
tigen. Diesen Bedarf hat die Universitätsmedizin frühzeitig 
erkannt und die Schwerpunkte Altersmedizin und Altersfor-
schung bereits vor einigen Jahren definiert“, ergänzt Prof. Dr. 
Jeremias Hey, Direktor der Universitätspoliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik und Alterszahnmedizin der Universitäts-
medizin Halle. „Langfristiges Ziel ist es, die vulnerable Pati-
entengruppe unterstützungsbedürftiger älterer Senior:innen 
besser zu erreichen und einen Beitrag zum ‚Gesunden Altern‘ 
zu leisten.“

Patientinnen und Patienten keine Praxis mehr haben, etwa 
durch Schließung derselben?
Der Befundbericht bzw. die zahnärztliche Therapieempfeh-
lung wird den Patientinnen und Patienten im Rahmen des 
Entlassbriefes mitgegeben. Die Umsetzung der Therapie-
empfehlungen kann leider aktuell nicht nachverfolgt bzw. 
fortführend unterstützt werden.

Herr Prof. Hey, Sie sagen es selbst – bedingt durch den 
demografischen Wandel wird die (zahn-)ärztliche Versor-
gung älterer Menschen in Sachsen-Anhalt in den nächsten 
Jahren eine immer größere Rolle spielen. Wie können sich 
die Zahnarztpraxen im Land auf diese Patientengruppe 
einstellen?
Wichtig ist es, sich der Heterogenität älterer Seniorinnen 
und Senioren bewusst zu werden und Wege zu finden, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Oft 

geht es weniger um rein fachliche Fragen, sondern eher um 
die Beurteilung der individuellen Belastbarkeit, interdis-
ziplinäre Fragestellungen, organisatorische Aspekte oder 
Fragen der Unterstützung im privaten Umfeld. Die Deutsche 
Gesellschaft für Alterszahnmedizin (DGAZ) bemüht sich seit 
Jahren um eine verstärkte Berücksichtigung dieser Patien-
tengruppe. Prof. Ina Nitschke als Präsidentin der DGAZ und 
Dr. Nicole Primas als Landesbeauftragte sind vielen sicher-
lich gut bekannt. Schön wäre es, wenn immer mehr Kolle-
ginnen und Kollegen die vielfältigen Fortbildungsangebote 
in diesem Bereich in Erwägung zögen – sie werden auf sehr 
engagierte Referentinnen und Referenten treffen. Unsere 
Studierenden haben ab dem kommenden Sommersemester 
im 10. Fachsemester eine Vorlesung zum Thema Alter und 
Alterszahnmedizin, in welcher die besonderen Bedürfnisse 
und die Heterogenität unserer älteren Seniorinnen und Seni-
oren interdisziplinär beleuchtet werden.

LEHRPREIS 2025 GEHT  
AN DR. CHRISTIN ARNOLD 
Halle (Saale) (PM/EB). Die Studierenden der Medizinischen 
Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(MLU) stellen jährlich Beispiele für exzellente Lehre in 
den Mittelpunkt. Für das Jahr 2025 erhielten Dr. Dipl.-Ing. 

Dr. Christin Arnold

Christin Arnold (Zahnmedizin) und Dr. 
Steffen Fleischer (Gesundheits-, Heb-
ammen- und Pflegewissenschaft) die 
Auszeichnung. Die mit jeweils 10.000 
Euro dotierten Preise kommen Lehr-
zwecken zugute. Dr. Christin Arnold ist 
Dentaltechnikerin und wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Universitäts-
poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
und Alterszahnmedizin. „Sie vereint 

nicht nur fachliche Kompetenz und pädagogisches Engage-
ment, sondern auch theoretisches Wissen mit praxisnahen 
Anforderungen und schafft damit einen Unterricht, der trägt, 
fordert und fördert“, sagte Zahnmedizin-Studentin Jessica 
Edikh in ihrer Laudatio. Laut Dr. Christin Arnold, die seit 2006 
studierte Dentaltechnologin ist und 2014 promovierte, spielt 
insbesondere die Digitalisierung aktuell eine große Rolle 
für die hallesche Zahnmedizin. Dabei müsse sie viele Wege 
selbst neu gehen und stetig Neues lernen. Das Preisgeld soll 
ein System finanzieren, das präzise Analysen der Kaubewe-
gungen ermöglicht, um im Rahmen der Lehre noch funktio-
nelleren Zahnersatz herstellen zu können.
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ZWEITE RUNDE 
FÜR LANDZAHN-

ARZTQUOTE 
Noch bis 31. März 2026 läuft die zweite  

Bewerbungsrunde für vier Studienplätze in Halle

Im Wintersemester 2025/26 wurden erstmals vier Studienplät-
ze für Zahnmedizin über die Landzahnarztquote Sachsen-An-
halt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verge-
ben.  Am 1. März 2026 startete die nächste Bewerbungsrunde.

Im Oktober 2025 begann für vier Studentinnen ein neuer Le-
bensabschnitt. Yasmin, Pia, Paula und Yara-Marie waren die 
Ersten, die über die Landzahnarztquote Sachsen-Anhalt einen 
Studienplatz an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg erhalten haben. Mit ihnen wurde die Landzahnarztquo-
te, die der Landtag im Rahmen des Landzahnarztgesetzes 
Sachsen-Anhalt im Juni 2025 beschlossen hatte, erstmals mit 
Leben gefüllt.

„Die Landzahnarztquote steht für eine Verantwortungspart-
nerschaft zwischen Land, Universität und zahnärztlicher 
Selbstverwaltung“, erklärt Petra Grimm-Benne, Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Lan-
des Sachsen-Anhalt. „Mit dieser Initiative schaffen wir eine 
Win-Win-Situation: Angehende Zahnärztinnen und Zahnärz-
te können auch ohne Einser-Abi studieren und Patientinnen 
und Patienten erhalten auch künftig im ländlichen Raum eine 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung“, so die Ministerin.

Vom 1. bis 31. März 2026 läuft die nächste Bewerbungsrun-
de für den Studienstart im Wintersemester 2026/27. Bei der 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber werden insbeson-
dere einschlägige berufliche Vorerfahrungen, fachspezifi-
sche Kompetenzen sowie die Motivation für das Studium und 
eine spätere Tätigkeit als Vertragszahnärztin oder -zahnarzt 
in Sachsen-Anhalt berücksichtigt. Die Abiturnote steht aus-
drücklich nicht im Vordergrund. Auf der Seite www.landzahn-
arztquote.de finden Interessierte alle Informationen zum 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Zuständig für das Be-
werbungs- und Auswahlverfahren ist die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Sachsen-Anhalt.

„Die Landzahnarztquote ist eine echte Chance für junge Men-
schen, die motiviert sind und Verantwortung übernehmen 
wollen“, betont auch Dr. Jochen Schmidt, Vorstandsvorsitzen-

Die ersten vier Studentinnen, die im Jahr 2025 über die Landzahnarzt-

quote zum Zahnmedizinstudium an der Uni Halle zugelassen wurden. 

V. l.: Yasmin Barthel, Pia Sabrina Walther, Anja Stöber (KZV), Paula 

Demmer und Yara-Marie Lipinski. Foto: KZV LSA

der der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. 
„Sie ist ein Sprungbrett zu einer hervorragenden zahnmedi-
zinischen Ausbildung und in ein vielseitiges, zukunftssicheres 
Berufsfeld.“

ZWEITEILIGE BEWERBUNG
 

Mit dem Landzahnarztgesetz Sachsen-Anhalt 
(LZAG LSA) hat der Landtag im Jahr 2025 die 
rechtliche Grundlage geschaffen, um bis zu 10,1 
Prozent der Zahnmedizinstudienplätze an der 
Universität Halle vorab an Bewerberinnen und 
Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, nach 
Studium und Vorbereitungszeit mindestens zehn 
Jahre in der vertragszahnärztlichen Versorgung 
in Regionen mit besonderem öffentlichem Bedarf 
in Sachsen-Anhalt tätig zu sein. Aktuell entspricht 
dies vier Studienplätzen pro Jahrgang.

Die Bewerbung für die Landzahnarztquote 
Sachsen-Anhalt umfasst zwei Schritte: Zunächst 
die Online-Bewerbung über die Seite www.land-
zahnarztquote.de und anschließend die Einrei-
chung der schriftlichen Bewerbung mit Hoch-
schulzugangsberechtigung und ggf. weiteren 
Nachweisen. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist 
am 31. März 2026 müssen sowohl die digitale als 
auch die schriftliche Bewerbung bei der KZV LSA 
eingegangen sein. 
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„AZUBISS“: 
MUNDGESUND 
IM PFLEGEHEIM 

Erfolgsprojekt der Zahnärztekammer  
geht mit neuem Konzept in die neunte Runde

Der Anteil pflegebedürftiger Menschen an der Gesamtbevöl-
kerung Sachsen-Anhalts liegt einer aktuellen Mitteilung des 
Landesamtes für Statistik zufolge bereits bei 10 %, bis 2040 
soll die Zahl auf 220.200 Pflegebedürftige ansteigen, was 
12 % der Bevölkerung entspricht – gleichzeitig schrumpft das 
Arbeitskräftepotenzial im Land deutlich (– 21 %). Diese Zah-
len verdeutlichen, wie wichtig Projekte wie „AzuBiss“ sind. 
Die gemeinsamen Projekttage „AzuBiss“ der Berufsbildenden 
Schule (BBS) „Otto Schlein“ in Magdeburg und des Referates 
Prävention der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt gibt es be-
reits seit 2013, in der aktuellen Form fanden sie im Februar 
und März 2026 bereits zum neunten Mal statt. 

Das Prinzip ist so simpel wie genial: Auszubildende als Zahn-
medizinische Fachangestellte (ZFA) und als Pflegefachfrau-
en/-männer der BBS im zweiten Lehrjahr lernen mehr über 
die Zahn- und Mundgesundheit Pflegebedürftiger und schau-
en über den Tellerrand der anderen Berufsgruppe. Ursprüng-
lich waren auch die Zahntechnik-Auszubildenden mit von 
der Partie. Neu in diesem Jahr: Nach einem Impulsvortrag 
von ZÄK-Präventionsreferentin Dr. Nicole Primas ging es in 
die Gruppenarbeit und die Auszubildenden erarbeiteten sich 
gemeinsam Wissen über Themen wie Krankheiten des Mund-
raumes, Auswirkungen von Medikamenten oder Möglichkei-
ten zur Reduzierung von Barrieren. Praktisch ging es weiter: 
In Stationsarbeit konnten die Auszubildenden nachfühlen, 
wie es ist, gebrechlich zu sein. Möglich macht dies z. B. der 
Altersanzug „Gert“ der ZÄK. ZÄK-Mitarbeiterin Julia Fleischer 
demonstrierte aber auch, wie schwierig es ist, mit Tremor 
Dokumente auszufüllen bzw. diese mit alterstypischen Au-
genkrankheiten unter Zeitdruck zu lesen. Im Pflegekabinett 
wurde das Umlagern von Patienten geübt und Dr. Nicole Pri-
mas demonstrierte, wie man bei bettlägerigen Menschen am 
besten Mundpflege betreibt. Der Projekttag „AzuBiss“ ist mitt-
lerweile fester Bestandteil der Ausbildung an der BBS „Otto 
Schlein“. Entstanden ist das Projekt „AzuBiss“ ursprünglich 
aus der Initiative „Altern mit Biss“ gemeinsam mit der Lan-
desvereinigung für Gesundheit (LVG), weil das Pflegepersonal 
in Sachsen-Anhalt immer noch Wissensdefizite beim Thema 
Mundgesundheit bei Pflegebedürftigen aufweist.

Den Ausdruck in Gesichtern erkennen, Inhaltsangaben auf einer 

Medikamentenpackung oder gar einen Heil- und Kostenplan lesen? Mit 

Augenerkrankungen gar nicht so einfach, wie ZÄK-Mitarbeiterin Julia 

Fleischer den Auszubildenden zeigte. Fotos: Andreas Stein

Sich in die Lage pflegebedürftiger Menschen zu versetzen, ist schwer – 

hier hilft der Altersanzug „Gert“ der ZÄK (l.). Dr. Nicole Primas erklärte, 

wie man bettlägerigen Patienten behutsam die Zähne putzt (r.). 

Zahntechnikerin Jeanette Triebel erläuterte den Auszubildenden ver-

schiedene Arten von Zahnersatz und den richtigen Umgang damit.
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MESSE- 
DIALOG AUF 
AUGENHÖHE

2.300 Fachbesucherinnen und Fachbesucher  
bei der FACHDENTAL in Leipzig

Rund 2.300 Fachbesucherinnen und Fachbesucher kamen am 
27. und 28. Februar 2026 zur infotage FACHDENTAL nach Leip-
zig. Erstmals fand die Dentalfachmesse auf dem GLOBANA 
Campus statt. 94 Unternehmen präsentierten dort ihre Pro-
dukte, Dienstleistungen und neuesten Entwicklungen für die 
zahnärztliche Praxis. Doch zwischen Ausstellungsflächen und 
Fortbildungsforen ging es nicht nur um Technik und Innovati-
on. Viele Gespräche drehten sich um größere Fragen: um die 
Zukunft der zahnärztlichen Versorgung, um berufspolitische 
Entwicklungen und um die Herausforderungen, mit denen 
Praxen im Alltag konfrontiert sind. Neu ausgerichtet hat sich 
die Messe in diesem Jahr auch in organisatorischer Hinsicht. 
Ziel war es, die Fachmessen für Zahnmedizin und Zahntech-
nik standortübergreifend noch stärker an den Bedürfnissen 
der Berufsgruppen auszurichten und praxisnahe Fortbildung 
konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu wurde die Zu-
sammenarbeit mit den Vertretungen der Zahnärztinnen und 
Zahnärzte weiter intensiviert.

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt ist offi-
zieller Partner der Messe und war gemeinsam mit der Zahn-
ärztekammer Sachsen-Anhalt an beiden Messetagen mit ei-
nem Stand vertreten. Seitens der KZV standen unter anderem 
der Vorstandsvorsitzende Dr. Jochen Schmidt, die Vorsitzende 
der Vertreterversammlung Dr. Anja Hofmann, Öffentlichkeits-
referentin Zahnärztin Sandy Zimmermann, Verwaltungsdi-
rektor Mathias Gerhardt sowie Manuela Wieland aus der 
Abteilung Strategie und Zukunftssicherung für Gespräche 
zur Verfügung. Die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt wurde 
durch Geschäftsführerin Christina Glaser und den Referenten 
für zahnärztliches Personal, Dr. Mario Dietze, vertreten. Vie-
le Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum 
Austausch. Themen waren unter anderem die Sicherstellung 
der Versorgung im ländlichen Raum, wirtschaftliche Rah-
menbedingungen für Praxen, zunehmende Bürokratie sowie 
der wachsende Dokumentationsaufwand. Andere Gespräche 
drehten sich um digitale Prozesse, die Gewinnung von Nach-
wuchs oder die Rolle der zahnärztlichen Selbstverwaltung in 
einem Gesundheitssystem, das zunehmend unter Reform- und 
Kostendruck steht.

Der gemeinsame Stand von KZV und ZÄK entwickelte sich so 
zu einem offenen Treffpunkt für Gespräche und Begegnun-
gen. Auch das Gewinnspiel der KZV stieß auf große Resonanz: 
Fast 500 Messebesucherinnen und -besucher beteiligten sich.
Die nächste infotage FACHDENTAL Leipzig findet am 24. und 
25. März 2028 statt.  � // KZV Sachsen-Anhalt

KZV-Öffentlichkeitsreferentin und Zahnärztin Sandy Zimmermann mit 

Christina Glaser, Geschäftsführerin der Zahnärztekammer. 

KZV-Vorstandsvorsitzender Dr. Jochen Schmidt, KZV-Öffentlichkeits-

referentin und Zahnärztin Sandy Zimmermann und Verwaltungs-

direktor Mathias Gerhardt am Messestand der KZV. Fotos: KZV LSA
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KOLLEGEN

BOHREN, 
ZIEHEN UND 
SCHRAUBEN

Zahnarzt Konrad Krahl schraubt in seiner  
Freizeit am liebsten an Autos herum

Kapuzenpullover, T-Shirt und Tunnel-Ohrringe – mancher Pa-
tient, der Konrad Krahl privat trifft, hält ihn eher für einen „Kfz-
ler“ als für einen Zahnarzt. Sein Leben spielt sich zwischen 
Landsberger Praxis, dem Vierseitenhof, mit dem sich seine 
Frau und er gerade einen Traum erfüllen, und Karosserien und 
Motoren ab. Konrad Krahl hat eine Garage und eine eigene 
Werkstatt. „Da schraube ich mit Kumpeln an Autos rum.“ Ihm 
geht es weniger um Schnelligkeit als vielmehr um Individua-
lität, er widmet sich Fahrzeugen, die vor so 30, 40 Jahren neu 
waren.  Den „Golf 1“ von 1984 hat er komplett neu aufgebaut. 
Ein weiteres Auto, das der 38-Jährige mit einem zweiten als 
Wohnanhänger hintendran baute, gilt als Unikat. 1991 hat er 
damit begonnen. Konrad Krahl gesteht, kein großer Freund 
von Hotels und Urlaub im Süden zu sein. „So waren wir 2018 
mit unserem Mobil unterwegs. Das machte sich gut, denn den 
Hund könnte man sonst nicht so einfach mitnehmen.“

Der Zahnarzt schaut zurück: „Eigentlich wollte ich gar nicht 
studieren.“ Seine Oma, eine gestandene Zahnärztin, habe ihn 
eigentlich auf den vergleichsweise etwas längeren Weg ge-
bracht. „Sie fand meine damals gebauten Modelle gut und riet 
mir, ich solle mich für eine Ausbildung als Zahntechniker be-
werben. Unterdessen sind meine Modelle größer geworden.“ 
Die Zahnarzt-Oma nutzte noch die damalige alte Praxistech-
nik. „Sie war ziemlich kreativ und gestaltete später Kunst-
werke mit alten Bohrern und Co.“ Der Mann, dessen familiä-
re Wurzeln in Görlitz liegen, absolvierte seine Ausbildung in 
einem Praxislabor. „Mit meiner Lehrzeit verbrachte ich sechs 
Jahre in der Zahntechnik“, rechnet er vor. Irgendwann riet ihm 
in der Praxis der Zahnarzt, er solle sich doch fürs Zahnmedi-
zin-Studium bewerben. Er tat es. „Meinen Eltern habe ich da-
von erstmal nichts verraten.“ Schließlich stamme er aus einer 
Ärztefamilie und seine Brüder sind Mediziner. Konrad Krahl 
bekam den Studienplatz und saß fürderhin im Hörsaal an der 
Universität in Halle. Der Zahnarzt schmunzelt vielsagend. 
„Ich habe mich dann in der Studienzeit manchmal um mehr 
als ums Studieren gekümmert.“

Mit dem Abschluss in der Tasche suchte und fand er eine Pra-
xis und stellte fest, dass es durchaus auch menschlich passen 

Zahnarzt Konrad Krahl aus Landsberg im Saalekreis hegt eine Liebe zu 

alten Autos und saniert gerade einen Vier-Seiten-Hof. Foto: Uwe Kraus

müsse. Ein ehemaliger Kommilitone erzählte ihm von der Pra-
xis seines Vaters, wo gerade ein Platz frei war. So folgten seine 
fünf Jahre in Halle-Neustadt. Immer wieder dachte er darü-
ber nach, eine Praxis zu übernehmen. „Ich wollte nicht ewig 
angestellt sein. Mein Leben letztlich von außen von anderen 
bestimmen zu lassen, das war auf Dauer nichts für mich.“ 
Plötzlich ging alles sehr schnell. Konrad Krahl erreichte ein 
Anruf aus dem früheren Praxislabor, das gut vernetzt ist. „Es 
hieß, ein Kollege suche einen Nachfolger. Wir haben spontan 
einen Termin gemacht. Nach drei Tagen war die Entscheidung 
getroffen.“ Nun führt er gemeinsam mit Dr. Katrin Eisert die 
Gemeinschaftspraxis & Krahl. Dass die Praxis nur mit Labor 
zu haben war? Kein Problem! Schließlich wusste Konrad Krahl 
mit seiner Zahntechnik-Vergangenheit, wie gut ein eigenes 
Labor vor Ort ist.

Vom Behandlungsplatz aus kann der Zahnmediziner ins üppi-
ge Grün vor dem Fenster blicken. „Oder mit den Helferinnen 
bei schönem Wetter im Garten Pause machen.“ Konrad Krahl 
erzählt, was ihm an so einer Dorfpraxis gefällt. „Ich finde im-
mer, die Leute sind hier netter. Jeder kennt fast jeden. Das 
Umfeld ist ziemlich familiär, für viele bin ich dann der Kon-
rad.“ Er hält es durchaus für günstig, dass das Praxispersonal 
aus der Gegend stammt. „Manchmal kennen die Schwestern 
den Patienten schon aus dem Windelalter.“ Konrad Krahl mag 
durchaus klare Ansagen und weiß, wie überall könnte er 24/7 
arbeiten, weil die Zahl der Praxen sinkt. Das Schrauben und 
Restaurieren an den Autos, die Sanierung des Vierseitenhofes, 
den er mit seiner Frau 2020 in Wallwitz gekauft hat, und natür-
lich der Familiennachwuchs sorgen für ein Kontrastprogramm 
zum Alltag am Behandlungsstuhl. � Uwe Kraus
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ETHANOL-VERBOT 
IST VOM TISCH

Europäische Chemikalienagentur (ECHA)  
stuft Desinfektionsmittel nicht neu ein

Berlin (PM/EB). Das Verbot von Ethanol als Desin-
fektionsmittel ist vom Tisch. Wie die Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) mitteilte, hat der Ausschuss für 
Biozidprodukte (BPC) der Europäischen Chemikali-
enagentur (ECHA) in seiner Sitzung vom 24. Febru-
ar 2026 die Genehmigung von Ethanol als Wirkstoff 
in bestimmten Desinfektionsmitteln befürwortet. 
Seit 2024 hatte die BZÄK wie viele andere Akteure 
im Gesundheitswesen auch davor gewarnt, Ethanol 
als „reproduktionstoxisch“ einzustufen, was einem 
praktischen Verbot von Ethanol zur Desinfektion von 
Händen und Oberflächen gleichgekommen wäre und weitrei-
chende Folgen für Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen 
sowie Pflegeheime gehabt hätte.

„Dass der übermäßige Konsum von Alkohol schädlich ist, 
wissen wir alle. Das hat aber nichts mit der Verwendung von 
Ethanol als Desinfektionsmittel bzw. Medizinprodukt zu tun 
– eine medizinische Ethanol-Verwendung ist wirksam, sicher 

TAG DER ZAHNGESUNDHEIT 2026 
ZUM MOTTO „KAU DICH FIT!“
Berlin (PM/EB). Ohne Schmerzen oder andere Schwierigkeiten 
essen zu können, ist wichtig für die körperliche und geistige 
Gesundheit. Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Kau 
dich fit!“ macht der Tag der Zahngesundheit am 25. September 
2026 deshalb den hohen Stellenwert einer guten Kaufähigkeit 
in jedem Alter zum Thema. Im Zentrum steht die Frage, wie 
man die Fähigkeit, kraftvoll zuzubeißen, und die Bereitschaft, 
gerne zu kauen, schon als junger Mensch erwirbt und bis ins 
hohe Lebensalter erhält. Gesunde Ernährung spielt dabei eine 

zentrale Rolle und dient als Fitness- und 
Präventionsprogramm für den Kiefer 

zugleich. In Sachsen-Anhalt wird 
es wieder zahlreiche Aktionen 

rund um den Tag der Zahnge-
sundheit geben. Mehr Infos 
gibt es unter  
www.tagderzahngesundheit.de

und unverzichtbar“, hatte Dr. Ralf Hausweiler, Vizepräsident 
der Bundeszahnärztekammer, im Vorfeld erklärt. Als Grün-
de nannte der Ausschuss laut BZÄK unter anderem Datenlü-
cken im eingereichten Dossier, insbesondere im Hinblick auf 
die dermale Exposition, die bei Biozidprodukten einen we-
sentlichen Aufnahmeweg darstellt. Zudem entsprachen die 
vorliegenden Inhalationsstudien nicht vollständig den ein-
schlägigen Standardleitlinien. Ein Großteil der verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu möglichen kanzerogenen 

oder reproduktionstoxischen Eigenschaften basiert 
darüber hinaus auf dem freiwilligen oralen Konsum 
alkoholischer Getränke.

Diese Daten wurden im Kontext der Bewertung von  
Ethanol als Biozidwirkstoff als nicht ausreichend ge-
eignet angesehen. Zwar laufen derzeit neue Studien zu 
relevanteren Expositionswegen, ein Abwarten dieser 
Ergebnisse würde nach Auffassung des Ausschusses 
jedoch zu erheblichen Verzögerungen im Genehmi-
gungsverfahren führen.
 

Im nächsten Schritt wird die ECHA ihre Stellungnahme an die Eu-
ropäische Kommission übermitteln. Diese erarbeitet daraufhin 
einen Entwurf für eine Durchführungsverordnung zur Genehmi-
gung oder Nicht-Genehmigung des Wirkstoffs und legt ihn den 
EU-Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für Biozidprodukte 
zur Abstimmung vor. Wird der Vorschlag angenommen, erfolgt 
die formelle Verabschiedung durch die Kommission und die Ent-
scheidung wird rechtsverbindlich.

23,5
von 1.000 Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren 
waren im Jahr 2004 in Sachsen-Anhalt mit einer 
Essstörung in Behandlung. Wie die Krankenkasse 
DAK-Gesundheit mitteilte, hat Sachsen-Anhalt 
damit im Bundesvergleich die höchste Prävalenz. 
Die Behandlungszahlen von Essstörungen haben 
sich in dieser Altersgruppe seit 2019 mehr als 
verdoppelt. Auch bei Angststörungen und De-
pressionen sind in Sachsen-Anhalt hohe Behand-
lungszahlen zu verzeichnen, so die DAK, die den 
Anstieg auf die Corona-Pandemie und anhal-
tende Krisen zurückführt. „ Wir müssen aufpas-
sen, dass wir nicht einen Teil dieser Generation 
verlieren“, sagt Steffen Meyrich, DAK-Landeschef 
in Sachsen-Anhalt. (PM/EB)

Dr. Ralf 

Hausweiler
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PRAXISVERTRETER SIND ARBEITNEHMER – UND DAS HAT FOLGEN
Hamburg (PM/EB). Bekanntlich kann sich ein Ver-
tragszahnarzt für eine gewisse Zeit unter bestimmten 
Bedingungen von einem anderen Zahnarzt vertreten 
lassen. Wichtig ist dabei, ob der Vertreter rechtlich ein 
„freier Mitarbeiter“ oder ein angestellter Arbeitnehmer 
ist. In letzterem Falle hat er umfangreiche Rechte, z. B. 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, und der Vertrags-
zahnarzt muss Lohnsteuer und Sozialabgaben einbe-
halten und abführen. Tut er das nicht und zahlt das 
vereinbarte Honorar vollständig an den Vertreter aus, 
muss er damit rechnen, dass Finanzamt und Sozialversicherung 
Forderungen an ihn stellen, wie Zahnarzt und Rechtsanwalt Dr. 
Wieland Schinnenburg mitteilt.
 
Nach einem Beschluss des Landesarbeitsgerichts Schles-
wig-Holstein (LAG) dürfte ein Vertreter im Regelfall angestellter 
Arbeitnehmer sein (Az. 2 Ta 27/25). Eine Vertragszahnärztin 
konnte krankheitsbedingt ihren Beruf einige Zeit nicht aus-
üben und vereinbarte mit einem Zahnarzt im Ruhestand, dass 
dieser sie für rund drei Monate zu einem Stundenlohn von 

100 Euro vertrete. Urlaubstage und Feiertage sollten 
nicht vergütet werden. Es kam dann zum Streit über 
die Höhe der Zahlungspflicht der Vertragszahnärztin. 
Diese machte geltend, dass der Vertreter auf Honor-
arbasis und nicht im Wege eines Arbeitsverhältnisses 
tätig werden sollte. Das sah das Arbeitsgericht Kiel, 
die erste Instanz, genauso. Die zweite Instanz, das 
LAG, entschied jedoch, dass es sich um ein Arbeitsver-
hältnis handele. Das LAG führt hierzu aus, dass eine 
Gesamtbetrachtung anzustellen sei. Arbeitnehmer sei 

jemand, der im Dienste eines anderen zur Leistung weisungs-
gebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän-
gigkeit stehe. Dabei kommt es weniger auf den Inhalt eines 
geschlossenen Vertrages, sondern „auf die gelebte Praxis“ an. 
Diese Gesamtbetrachtung führte im konkreten Falle zu einer 
Arbeitnehmereigenschaft des Vertreters, denn er musste sich 
u. a. an die Praxiszeiten halten, konnte faktisch nicht parallel 
für andere Auftraggeber tätig werden, hatte kein unternehmeri-
sches Risiko usw. Da dies für fast alle Vertreter so ist, sind diese 
Arbeitnehmer – mit den oben beschriebenen Konsequenzen.

Dr. Wieland 

Schinnenburg

Veranstaltungsort

Universitätsklinikum Halle (Saale)
Haus 6 (Lehrgebäude), Hörsäle 3 & 4
Ernst-Grube-Str. 40, 06120 Halle
Der Zugang zum Veranstaltungsort ist barrierefrei. 

Organisation 
Dr. Felix Tilsen / Grit Gardelegen 
E-Mail:  mkg.sekretariat@uk-halle.de 
Telefon: 0345 557 5244

Anmeldung

Die Teilnahme ist für Fachpublikum zuge-
lassen und für dieses kostenfrei. Bitte 
melden Sie sich bis zum 10.04.2026 
unter veranstaltung-mkg@uk-halle.de an. 
 
Fortbildungspunkte:  
Für diese Veranstaltung sind Fortbild- 
ungspunkte bei der ZÄK beantragt. 

VON DER VORGESCHICHTE IN DIE ZUKUNFT
Einladung zur II. Klinischen Demonstration

Programm 

09:00 Uhr  Begrüßung
 Prof. Dr. Dr. Frank Tavassol

09:10 Uhr  Zähne, Knochen und Gewalt: Zur Archäologie  
von Krieg und Frieden  
Prof. Dr. Harald Meller 

09:45 Uhr Digitale Dysgnathieplanung: Virtuos virtuell?  
 Prof. Dr. Dr. Frank Tavassol

10:05 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr Inside – Out: Blickdiagnostik Mundhöhle  
 Dr. Christian Heinzelmann 

11:10 Uhr �Bits�&�By(i)tes:�Digitaler�Workflow�in�der� 
rekonstruktiven Kieferchirurgie   
Dr. Felix Tilsen 

11:40 Uhr  Wenn nichts mehr geht, was dann? Neue Wege in der 
Implantologie mit IPS Implants® Preprosthetic  
PD Dr. Björn Rahlf  

12:10 Uhr  Diskussion und Zusammenfassung 
Prof. Dr. Dr. Frank Tavassol

Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 9001:2015

www.umh.de/mkg



23

OFFENER BRIEF: 46 VERBÄNDE 
FORDERN DIE LIMO-STEUER
Berlin (PM/EB). 46 Verbände aus den Bereichen Gesundheit, 
Wissenschaft, Kinder- und Verbraucherschutz, darunter die 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), begrüßen die Initiative 
des CDU-Landesverbands Schleswig-Holstein, eine Bundes-
ratsinitiative zu starten und auf dem CDU-Parteitag einen 
Antrag für eine Abgabe auf Süßgetränke einzubringen. Die 
alarmierende Entwicklung im Bereich ernährungsbedingter 
Erkrankungen und die damit steigenden gesellschaftlichen 
Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln, heißt es 
darin. Süßgetränke sind ein Treiber von Adipositas, Typ-2-Di-
abetes und Karies – besonders bei 
Kindern. Eine nach Zuckergehalt 
gestaffelte Herstellerabgabe kann 
den Konsum senken, Erkrankungen 
verhindern und das Gesundheitssys-
tem entlasten. Den offenen Brief gibt 
es unter folgendem QR-Code:

230.400
Menschen sind in Deutschland im Jahr 2024 an 
Krebs gestorben. Das waren 10,1 % mehr als im 
Jahr 2004 (209.300), wie das Statistische Bundes-
amt (Destatis) mitteilt. Der Anstieg ist vor allem 
auf die Alterung der Gesellschaft zurückzufüh-
ren. Insgesamt betrachtet, führt Krebs gerade 
bei Menschen im jüngeren und mittleren Alter 
seltener zum Tod als noch vor 20 Jahren, auch 
wenn insgesamt die Zahl der an Krebs Gestor-
benen steigt. Das zeigt die altersstandardisierte 
Zahl der Krebstodesfälle: Im Jahr 2024 kamen auf 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 273,5 
Krebstote. 20 Jahre zuvor waren es noch 322,4 
Menschen. (PM/EB)
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ZWEITE AUFLAGE 
FÜR „KLINISCHE 

DEMONSTRATION“
Fortbildungsreihe der Uni Halle  

betrachtet Vorgeschichte und Zukunft

Prof. Dr. Dr. Frank Tavassol, Direktor der Universitäts-
klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Halle 
(Saale), lädt unter dem Titel „Klinische Demonstrati-
on“ zur zweiten Auflage seiner Fortbildungsreihe spe-
ziell für niedergelassene Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte ein. Um welche Themen es dieses Mal geht, 
verriet er im zn-Gespräch. 

Herr Prof. Tavassol, im vergangenen Jahr haben Sie die 
„Klinischen Demonstrationen“ etabliert. Offensichtlich 
mit Erfolg, weil es nun eine zweite Auflage gibt?
Genau, im Mai 2025 haben wir den ersten Aufschlag gemacht 
und es war ein toller Austausch mit einem hochinteressierten 
Fachpublikum. Darum möchte ich dieses Format zusammen 
mit meinem Team mit jährlichen Wiederholungen weiter aus-
bauen.

Das Programm heißt „Von der Vorgeschichte in die Zukunft“ – 
was erwartet die Teilnehmenden? 
Wir schlagen den Bogen von der Urzeit bis heute im Sinne von In-
novationen bei der menschlichen Entwicklung in der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie und Zahnpflege. Es ist uns gelungen, 
Herrn Prof. Harald Meller für einen fachübergreifenden Vortrag 
zu gewinnen. Er ist Direktor des Museums für Vorgeschichte 
in Halle, Landesarchäologe und vor allem bekannt geworden 
durch die Himmelsscheibe von Nebra. Aber natürlich werden wir 
auch Innovationen der Neuzeit in der Mund-, Kiefer-, Gesichts- 
chirurgie beleuchten, wie z. B. die digitale Dysgnathieplanung 

oder auch neue Wege in der Implantologie.

Welches Publikum haben Sie mit den „Klinischen De-
monstrationen“ im Blick?
Natürlich sind alle zahnmedizinisch Interessierten 
willkommen, aber es geht mir vor allem um den Kon-
takt zu den niedergelassenen Zahnärztinnen und 
Zahnärzten. Von Fortbildung, kollegialem Austausch 
und der Vernetzung mit den Praktikern profitieren wir 
auch in der universitären Lehre und Forschung.  

Was? II. Klinische Demonstration
Wann? Sonnabend, 25. April 2026, 9 s.t. bis 12.30 Uhr
Wo? Hörsaal 3 & 4, Haus 6, Uniklinikum Halle, Ernst-Grube-Str. 
40. Die Teilnahme ist kostenfrei, es gibt 4 Fortbildungspunkte. 
Um Anmeldung unter veranstaltung-mkg@uk-halle.de wird 
gebeten.

Prof. Dr. Dr. 

Frank Tavassol
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FORTBILDUNGSPROGRAMM 
FÜR ZAHNÄRZTE 

April bis Juni 2026

KURZCURRICULUM „PRAXISEINSTIEG –  
DER WEG IN DIE NIEDERLASSUNG“
Modul 1: Die ersten Schritte zur Niederlassung, Steuern 
und Abrechnungsgrundlagen
Kurs-Nr.: ZA 2026-100 //  42 Punkte insgesamt
in Magdeburg am 10.04.2026 von 14 bis 19 Uhr und am 
11.04.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbildungsinstitut der 
ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referenten: : Dr. Carsten Hünecke, Dr. Dorit Richter, Dr. 
Juliane Gernhardt, RA Torsten Hallmann, Christian Lòpez 
Quintero, Dr. Udo Naumann, Ralf Glöckner, Dr. Markus 
Heckner, Claudia Davidenko, u. v. w.  
Kursgebühr: Kurspaket = 700 Euro (nur im Paket buchbar)
Einzelkursgebühr = Teil 1 – 3 jeweils 320 Euro p. P.

SIMPL(E)Y PERFECT – EIN PRAXISTAUG-
LICHES IMPLANTATKONZEPT NACH DEM 
MOTTO „KEEP IT SIMPLE“
Kurs-Nr.: ZA 2026-010 //  6 Punkte
in Magdeburg am 17.04.2026 von 14 bis 18 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referent: Dr. Alexander Müller-Busch, Ingolstadt  
Kursgebühr: 170 Euro p. P.

INTENSIVKURS NICHT-CHIRURGISCHE 
PARODONTALTHERAPIE – KONZEPTE 
AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS INKL. 
EFP-LEITLINIE UND GKV-RICHTLINIE
Kurs-Nr.: ZA 2026-011 //  8 Punkte
Online-Veranstaltung am 18.04.2026 von 9 bis 17 Uhr
Referent: Dr. Markus Bechthold, Köln  
Kursgebühr: 220 Euro p. P.

PERFORMANCE IM FOKUS – EINE 
EINFÜHRUNG IN DIE MODERNE 
SPORTZAHNMEDIZIN
Kurs-Nr.: ZA 2026-012 //  8 Punkte
in Magdeburg am 18.04.2026 von 9 bis 17 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referent: Stavros Avgerinos, Oberhausen  
Kursgebühr: 300 Euro p. P.

ZÄK AM ABEND: TIEF, TIEFER, 
SUBGINGIVAL – KASTENELEVATION 
UND HYBRIDRESTAURATIONEN
Kurs-Nr.: ZA 2026-04 //  2 Punkte
Online per Zoom am 21.04.2026 von 18.30 bis 20 Uhr
Referent: Prof. Dr. Cornelia Freese, Heidelberg 
Kursgebühr: Kurspaket = 149 Euro für 3 Vorträge (Apr. 
2026 bis Juni 2026) Einzelvorträge = jeweils 54 Euro

UNTERNEHMERSCHULUNG: BUS-DIENST IN 
EIGENVERANTWORTUNG
Kurs-Nr.: ZA 2026-013 //  8 Punkte
in Halle (Saale) am 25.04.2026 von 9 bis 14 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a
Referent: Ralph Angerstein, Magdeburg 
Kursgebühr: 155 Euro p. P.

AKTUALISIERUNG DER FACHKUNDE IM 
STRAHLENSCHUTZ
Kurs-Nr.: ZA 2026-014 //  9 Punkte
in Halle (Saale) am 25.04.2026 von 9 bis 16 Uhr im Müh-
lenhotel Halle-Leipzig, An der Windmühle 1
Referent: Prof. Dr. Dr. Alexander Walter Eckert, Nürnberg 
Kursgebühr: 165 Euro p. P.

AUSGEBUCHT
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DAS RISIKO MIT DEM RISIKO – ALLGEMEIN-
MEDIZINISCHE ASPEKTE ERKENNEN, BE-
WERTEN UND SICHER HANDELN
Kurs-Nr.: ZA 2026-015 //  8 Punkte
in Magdeburg am 09.05.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referent: Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Göttingen 
Kursgebühr: 280 Euro p. P.

ZÄK AM ABEND: MUNDSCHLEIMHAUT-
ERKRANKUNGEN – EIN UPDATE
Kurs-Nr.: ZA 2026-05 //  2 Punkte
Online per Zoom am 19.05.2026 von 18.30 bis 20 Uhr
Referent: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel 
Kursgebühr: Einzelvorträge jeweils 54 Euro, 
(Nicht-Kammermitglieder f. Einzelvorträge 69 Euro)

KURZCURRICULUM „PRAXISEINSTIEG –  
DER WEG IN DIE NIEDERLASSUNG“
Modul 2: Rechtsgrundlagen, BWL, Praxiscoaching und 
digitale Praxisführung
Kurs-Nr.: ZA 2026-100 //  42 Punkte insgesamt
in Magdeburg am 08.05.2026 von 14 bis 19 Uhr und am 
09.05.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbildungsinstitut der 
ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referenten: Dr. Carsten Hünecke, Dr. Dorit Richter, Dr. 
Juliane Gernhardt, RA Torsten Hallmann, Christian Lòpez 
Quintero, Dr. Udo Naumann, Ralf Glöckner, Dr. Markus 
Heckner, Claudia Davidenko, u. v. w.  
Kursgebühr: Kurspaket = 700 Euro (nur im Paket buchbar)
Einzelkursgebühr = Teil 1 – 3 jeweils 320 Euro p. P.

BRANDSCHUTZHELFER MIT PRAKTISCHER 
ÜBUNG – AUSBILDUNG NACH § 10 ARBSCHG 
UND ASR A2.2 (TEAMKURS)
Kurs-Nr.: ZA 2026-035 //  4 Punkte
in Halle (Saale) am 03.06.2026 von 15 bis 18 Uhr im An-
kerhof Hotel, Ankerstr. 2 a
Referent: Chris Gebauer, Magdeburg
Kursgebühr: 95 Euro p. P.

AKUPRESSUR UND AKUPUNKTUR FÜR 
ZAHNÄRZTE/-INNEN – VERSTÄNDNIS UND 
THERAPIE VON PROBLEMPATIENTEN
Kurs-Nr.: ZA 2026-016 //  8 Punkte
in Magdeburg am 06.06.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referent: Dr. Hans Ulrich Markert, Leipzig
Kursgebühr: 290 Euro p. P.

ADHÄSIVE RESTAURATION SUBGINGIVALER 
DEFEKTE – WIE GELINGT ES LANGFRISTIG 
UND OHNE STRESS IM PRAXISALLTAG? 
Kurs-Nr.: ZA 2026-017 //  8 Punkte
in Magdeburg am 06.06.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referentin: Prof. Dr. Anne-Katrin Lührs, Hannover
Kursgebühr: 320 Euro p. P.

IHR WEG ZU (RESTAURATIVEM) ERFOLG 
& GUTER PROGNOSE IN ENDODONTIE & 
TRAUMATOLOGIE (HANDS-ON)
Kurs-Nr.: ZA 2026-018 //  9 Punkte
in Magdeburg am 13.06.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referent: PD Dr. Ralf Krug, Würzburg
Kursgebühr: 320 Euro p. P.

KOMBIVORTRAG ÜBER DIE VITAL-
ERHALTUNG DER PULPA UND ZUR 
ZAHNERHALTUNG MIT BIOKOMPATIBLEN 
UND BIOAKTIVEN MATERIALIEN
Kurs-Nr.: ZA 2026-019 //  8 Punkte
in Halle (Saale) am 20.06.2026 von 9 bis 16 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a
Referent: Prof. Dr. Till Dammaschke, Münster
Kursgebühr: 290 Euro p. P.
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ZÄK AM ABEND: LONGEVITY, HEALTHY 
AGING, PEAK PERFORMANCE – ALLES 
QUATSCH ODER GEHT DAS WIRKLICH?
Kurs-Nr.: ZA 2026-06 //  2 Punkte
Online per Zoom am 23.06.2026 von 18.30 bis 20 Uhr
Referent: Prof. Dr. Dr. Eik Schiegnitz, Mainz/Wiesbaden 
Kursgebühr: 54 Euro (Einzelvortrag)

KURZCURRICULUM „PRAXISEINSTIEG –  
DER WEG IN DIE NIEDERLASSUNG“
Modul 3: Vorstellung von Praxiskonzepten, Marketing, 
Mitarbeiterführung und psychologische Aspekte
Kurs-Nr.: ZA 2026-100 //  42 Punkte insgesamt
in Magdeburg am 12.06.2026 von 14 bis 19 Uhr und am 
13.06.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbildungsinstitut der 
ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referenten: Dr. Carsten Hünecke, Dr. Dorit Richter, Dr. 
Juliane Gernhardt, RA Torsten Hallmann, Christian Lòpez 
Quintero, Dr. Udo Naumann, Ralf Glöckner, Dr. Markus 
Heckner, Claudia Davidenko, u. v. w.  
Kursgebühr: Kurspaket = 700 Euro (nur im Paket buchbar)
Einzelkursgebühr = Teil 1 – 3 jeweils 320 Euro p. P.
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FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR 
PRAXISMITARBEITERINNEN 

April bis Juni 2026

PROPHYLAXE UPDATE 
Kurs-Nr.: ZFA 2026-016 //  
in Halle (Saale) am 08.04.2026 von 14 bis 18 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a
Referentin: Elke Schilling, Langelsheim
Kursgebühr: 170 Euro p.P.

UPT: MEHR ALS PROPHYLAXE – DER 
SCHLÜSSEL ZUM LANGZEITERFOLG FÜR 
PARODONTITISPATIENTEN: DAS 
PERFEKTE UPDATE FÜR ZMPS MIT 
PRAKTISCHEN ÜBUNGEN (2-TAGES-KURS)
Kurs-Nr.: ZFA 2026-017 //  
in Magdeburg am 10.04.2026 von 9 bis 15 Uhr und am 
11.04.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbildungsinstitut der ZÄK 
S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referentin: Simone Klein, Berlin
Kursgebühr: 380 Euro p.P.

PAR-PATIENT BEIM PROPHYLAXE-PROFI –
GEMEINSAM AUF DEN STUFEN DER NEUEN 
THERAPIESTRECKE
Kurs-Nr.: ZFA 2026-019 //  
in Magdeburg am 18.04.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162
Referentin: Brit Schneegaß, Priepert
Kursgebühr: 250 Euro p. P.

MUNDSCHLEIMHAUTERKRANKUNGEN:
SYMPTOME ERKENNEN, ZUSAMMENHÄNGE 
BEOBACHTEN
Kurs-Nr.: ZFA 2026-018 //  
in Halle (Saale) am 15.04.2026 von 14 bis 18 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a
Referentin: Claudia Loesche, Nordhausen
Kursgebühr: 170 Euro p. P.

PROPHYLAXE – CRASHKURS FÜR NEU- 
UND WIEDEREINSTEIGER
Kurs-Nr.: ZFA 2026-020 //  
in Magdeburg am 25.04.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162 
Referentin: Elke Schilling, Langelsheim
Kursgebühr: 220 Euro p. P.

DIE GRUNDLAGEN DER PZR FÜR ANFÄNGER 
UND WIEDEREINSTEIGER: 2-TAGES-KURS
Kurs-Nr.: ZFA 2026-021 //  
in Magdeburg am 06.05.2026 von 14 bis 18 Uhr und am 
07.05.2026 von 9 bis 16 Uhr im Fortbildungsinstitut der ZÄK 
S.-A., Große Diesdorfer Str. 162 
Referentin: Claudia Czihal, Ballenstedt
Kursgebühr: 320 Euro p. P.

ABRECHNUNG FÜR QUEREINSTEIGERINNEN 
UND QUEREINSTEIGER: ERSTE SCHRITTE – 
KASSENABRECHNUNG MIT DEM BEMA
Kurs-Nr.: ZFA 2026-022 //  
in Halle (Saale) am 15.05.2026 von 11 bis 18 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a 
Referentin: Helen Möhrke, Berlin
Kursgebühr: 220 Euro p. P.

ABRECHNUNG FÜR QUEREINSTEIGERINNEN 
UND QUEREINSTEIGER: ERSTE SCHRITTE – 
PRIVATABRECHNUNG MIT DER GOZ
Kurs-Nr.: ZFA 2026-023 //  
in Halle (Saale) am 16.05.2026 von 9 bis 16 Uhr im Ankerhof 
Hotel, Ankerstr. 2 a 
Referentin: Helen Möhrke, Berlin
Kursgebühr: 220 Euro p. P.

AUSGEBUCHT
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HALITOSIS – DIE MUNDGERUCHS-
SPRECHSTUNDE. MIT LEICHTIGKEIT  
UND WISSEN ZUM ERFOLG
Kurs-Nr.: ZFA 2026-024 //  
in Magdeburg am 03.06.2026 von 14 bis 18 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162 
Referentin: Claudia Loesche, Nordhausen
Kursgebühr: 170 Euro p. P.

PARODONTOLOGIE IN DER ABRECHNUNG – 
ALLES IM GRIFF?
Kurs-Nr.: ZFA 2026-025 //  
in Halle (Saale) am 05.06.2026 von 13 bis 18 Uhr Ankerhof 
Hotel, Ankerstr. 2 a 
Referentin: Helen Möhrke, Berlin     
Kursgebühr: 180 Euro p. P.

KINDERSPRECHSTUNDE IN DER PRAXIS – 
RICHTIG ABGERECHNET IN BEMA UND GOZ
Kurs-Nr.: ZFA 2026-026 //  
in Halle (Saale) am 06.06.2026 von 9 bis 14 Uhr im Ankerhof 
Hotel, Ankerstr. 2 a 
Referentin: Helen Möhrke, Berlin     
Kursgebühr: 180 Euro p. P.

FIT FÜR DIE BEHÖRDLICHE BEGEHUNG
Kurs-Nr.: ZFA 2026-030 //  
online am 17.06.2026 von 14 bis 18 Uhr 
Referentin: Andrea Knauber, Rosdorf     
Kursgebühr: 160 Euro p. P.

3. SOMMERTREFF FÜR ZMP & ZMV
Kurs-Nr.: ZFA 2026-029 //  
in Magdeburg am 13.06.2026 von 9 bis 15 Uhr in der Hypar-
schale, Kleiner Stadtmarsch 7, danach Get together im 
Montego Beachclub 
Referenten: Dr. Christina Pappe M.Sc., Jennifer Wetendorf, 
Dr. Ann-Kathrin Arp/Monika Dietschmann, Friedrich Hasse
Kursgebühr: 195 Euro p. P.

PRAKTISCHER REFRESHER 2026 – FÜR ZMPs 
FIT FÜR DEN PRAXISALLTAG – NEUES 
WISSEN FÜR DIE PRAXIS
Kurs-Nr.: ZFA 2026-031 //  
in Magdeburg am 19.06.2026 von 9 bis 17 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162 
Referentin: Simone Klein, Berlin     
Kursgebühr: 300 Euro p. P.

ERFOLGREICH IN DIE PARODONTITIS-
THERAPIE STARTEN. EIN UPDATE: WISSEN 
VERTIEFEN, PRAXIS STÄRKEN
Kurs-Nr.: ZFA 2026-032 //  
in Magdeburg am 20.06.2026 von 9 bis 17 Uhr im Fortbil-
dungsinstitut der ZÄK S.-A., Große Diesdorfer Str. 162 
Referentin: Simone Klein, Berlin     
Kursgebühr: 300 Euro p. P.

GESUNDER RÜCKEN – MIKROPAUSEN 
FÜR FASZIEN UND MUSKULATUR 
IN DER ZAHNMEDIZIN (TEAMKURS)
Kurs-Nr.: ZFA 2026-033 //  
in Halle (Saale) am 27.06.2026 von 9 bis 16.30 Uhr im Anker-
hof Hotel, Ankerstr. 2 a 
Referent: Christoph Sempf, Magdeburg     
Kursgebühr: 190 Euro p. P.
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BITTE BEACHTEN SIE:

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fortbildungs-
veranstaltungen der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

1. Geltung
Die Geschäftsbedingungen gelten in ihrer zum Zeitpunkt 
der Anmeldung gültigen Fassung zwischen der Zahnärz-
tekammer Sachsen-Anhalt (nachfolgend „ZÄK“) und dem 
Teilnehmer/der Teilnehmerin und für alle Fortbildungs-
veranstaltungen der ZÄK.

2. Anmeldung
Eine verbindliche Anmeldung zu Fortbildungsveran-
staltungen erfolgt durch Einsendung der von der ZÄK 
herausgegebenen Anmeldekarten.  Eine verbindliche 
Anmeldung kann auch in Textform, per E-Mail, Fax oder 
Post erfolgen. Telefonische Anmeldungen sind nicht 
möglich und bleiben unberücksichtigt. Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Nach Anmeldung sendet die ZÄK dem Teilnehmer/der 
Teilnehmerin eine Buchungsbestätigung (nicht bei Groß-
veranstaltungen) sowie eine Zahlungsaufforderung zu. 
Mit Zusendung der Buchungsbestätigung ist die Kursteil-
nahme verbindlich reserviert. 

3. Stornierung
Teilnehmer/-innen können bis 14 Tage vor Kursbeginn 
(Posteingang) von ihrer Anmeldung ohne Angabe von 
Gründen zurücktreten. Die Abmeldung muss in Textform 
oder schriftlich erfolgen. Es wird in diesen Fällen durch 
die ZÄK eine Stornierungsgebühr von 15,00 € erhoben. 
Bei später eingehenden Abmeldungen wird die Kurs-
gebühr in voller Höhe in Rechnung gestellt. Bestätigte 
Anmeldungen können von dem Teilnehmer/der Teilneh-
merin auf einen Ersatzteilnehmer/ eine Ersatzteilneh-
merin übertragen werden, soweit diese ggf. bestehende 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und ausdrücklich 
vom ursprünglichen Teilnehmer/-in benannt wird.

Programm- und Terminänderung
Ein Rechtsanspruch auf die Durchführung eines Kurses 
besteht nicht. Die ZÄK behält sich vor, angekündigte 
Kurse bis 10 Tage vor Beginn der geplanten Fortbildung 
aus organisatorischen Gründen abzusagen. Fällt eine 
Veranstaltung aus, werden die Teilnehmer/-innen un-
verzüglich in Kenntnis gesetzt und bereits gezahlte Ge-
bühren erstattet. Die ZÄK behält sich in Ausnahmefällen 

die Änderung von Terminen, Referenten und geringfügige 
Änderungen des Kursinhalts unter Wahrung des Gesamt-
charakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor.

Kursgebühr
Die Teilnehmergebühr umfasst, soweit nicht anders 
angegeben, die Kosten für Lehrmittel und Skripte. Die 
Teilnehmergebühr ist vom Teilnehmer/von der Teilneh-
merin bzw., sofern abweichend in der Anmeldung ange-
geben, von der zahlungspflichtigen Person zu zahlen. Die 
Kursgebühr ist bis spätestens zum Kurstag unter Angabe 
der Kurs- und Rechnungsnummer auf folgendes Konto zu 
überweisen:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
IBAN: DE70 3006 0601 0203 3991 68
BIC: DAAEDEDDXXX

Urheber- und Datenschutz
Fotografieren, Video- und Filmaufnahmen sowie Tonträ-
geraufnahmen sind in allen Fortbildungsveranstaltun-
gen nur mit Einverständnis der ZÄK und des Referenten 
gestattet. Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch 
nicht auszugsweise – ohne ausdrückliches vorheriges 
Einverständnis der ZÄK und des Referenten vervielfältigt 
werden. Gleiches gilt für Arbeitsunterlagen, Filme und 
Bilder die den Teilnehmern/-innen zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Kursteilnehmer erklären sich mit der 
automatischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Kursabwicklung einverstanden. 
Die mit der Anmeldung übermittelten Daten werden von 
der ZÄK elektronisch gespeichert. Die Speicherung und 
weitere Verarbeitung der übermittelten Teilnehmerdaten 
erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des 
Datenschutzes. 

Haftung 
Die ZÄK haftet nur für grob fahrlässiges oder vorsätzli-
ches Verschulden ihrer Mitarbeiter. Darüber hinausgehen-
de Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Auskünfte für die Fortbildung der Zahnärzte erteilt Herr 
Florian Wiedmann, Tel.: 0391 73939-14, Fax: 0391 73939-20.  

Programm für Praxismitarbeiterinnen: Frau Jessica  
Vorstadt, Tel.: 0391 73939-15, Fax: 0391 73939-20. 

Postanschrift: Gr. Diesdorfer Str. 162, 39110 Magdeburg.
Programmänderungen vorbehalten.

FORTBILDUNGSINSTITUT DER ZAHNÄRZTEKAMMER // FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR ZFA // APRIL BIS JUNI 2026
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FÜR ALLE, 
DIE MEHR WISSEN WOLLEN! 

Fortbildungen der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt 2026

FORTBILDUNGSINSTITUT DER ZAHNÄRZTEKAMMER // APRIL BIS JUNI 2026
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Ob kompakt oder mehrtägig, ob zum  
Auffrischen oder Weiterdenken – das  
Fortbildungsprogramm der Zahnärzte- 
kammer Sachsen-Anhalt bietet im Jahr 
2026 wieder eine breite Auswahl an  
Kursen für Zahnärztinnen, Zahnärzte  
und Praxisteams an.

Egal, ob Sie als Generalist Ihr Wissen  
ausbauen oder als Spezialist Ihre Exper-
tise vertiefen möchten – hier finden Sie 
genau die Fortbildungen, die Sie voran-
bringen.

Unser nächster Höhepunkt:

Die 33. Fortbildungstage am 18. und 
19. September 2026 in Wernigerode 
zum Thema „Die ganze Zahnmedizin 
aus Wissenschaft und Praxis“ in Koope-
ration mit der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) und der Akademie Praxis und 

Wissenschaft (APW); wiss. Leitung: Prof. 
Dr. Christian Gernhardt, Halle (Saale). 

Detaillierte Informationen zum Pro-
gramm und Anmeldeunterlagen finden 
Sie ab Mai 2026 in den Zahnärztlichen 
Nachrichten Sachsen-Anhalt!

Fortbildungsprogramm für  
Zahnärztinnen und Zahnärzte: 

https://www.zaek-sa.de/ 
zahnaerzte/ 
fortbildung-zahnaerzte/

Fortbildungsprogramm  
für Praxisteams: 

https://www.zaek-sa.de/ 
praxisteam/fortbildung- 
praxisteam/
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VERLAGSSEITE

REFORM DER 
GRUNDSTEUER 

IM FOKUS
Die Auswirkungen auf Sie  

als Praxisinhaber im Überblick   
 

Die Grundsteuerreform von 2019 betrifft alle Eigentümer von Grundstü-

cken und Immobilien, darunter auch Zahnarztpraxen. Nach dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 2018, das die alten Bewer-

tungsregelungen für verfassungswidrig erklärte, mussten rund 35 Milli-

onen Grundstücke neu bewertet werden. Die neuen Regelungen traten 

am 1. Januar 2022 in Kraft, doch viele Eigentümer zweifeln, ob sie verfas-

sungsgemäß sind. Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied am 12. Novem-

ber 2025, dass die Reform im Bundesmodell verfassungsgemäß sei. Eine 

Vorlage an das BVerfG sah der BFH nicht als notwendig an. Trotzdem ha-

ben der Bund der Steuerzahler und der Eigentümerverband Haus & Grund 

Verfassungsbeschwerde eingelegt, die nun beim BverfG anhängig ist.

Was bedeutet das für Zahnarztpraxen?

Für Zahnarztpraxen und andere gewerblich genutzte Immobilien be-

deutet die Reform, dass nicht nur der Wert des Grundstücks, sondern 

auch der Mietwert berücksichtigt wird. Dies kann in einigen Fällen zu 

einer höheren Steuerlast führen. Besonders die pauschalierten Bewer-

tungsmethoden der Reform haben zur Folge, dass individuelle Faktoren 

wie Leerstände oder spezielle Nutzungsmöglichkeiten von Praxisräu-

men nicht immer korrekt abgebildet werden.

Widerspruchsmöglichkeiten und Handlungsoptionen

Praxisinhaber sowie alle anderen Eigentümer, die mit der Höhe der 

Grundsteuer nicht einverstanden sind, können Einspruch einlegen. Der 

Einspruch muss jedoch nicht gegen den Grundsteuerbescheid selbst, 

sondern gegen den Grundsteuermessbetragsbescheid beim zuständi-

gen Finanzamt eingelegt werden. Sollte der festgesetzte Wert deutlich 

vom tatsächlichen Marktwert abweichen, ist es möglich, einen niedri-

geren gemeinen Wert nachzuweisen und eine Anpassung zu beantra-

gen. In einigen Fällen, etwa bei Leerstand oder Mietausfällen, kann die 

Grundsteuer auch erlassen werden.

Verfassungsbeschwerde und der weitere Verlauf

Trotz der Entscheidung des BFH bleibt die endgültige Klärung der Ver-

fassungsmäßigkeit der Reform beim Bundesverfassungsgericht. Pra-

xisinhaber sowie alle anderen betroffenen Eigentümer sollten die Ent-

wicklung der Verfassungsbeschwerde aufmerksam verfolgen und die 

Möglichkeit eines Ruhens des Verfahrens in Erwägung ziehen, bis das 

BVerfG eine abschließende Entscheidung trifft.

Ich wünsche allen einen fleißigen Osterhasen und viel Erfolg bei der 

weiteren Klärung der Grundsteuerfragen!

Für alle Fragen rund um die-
ses Thema stehen Ihnen die 
Steuerberater der  
ETL ADVITAX Dessau  
gern beratend zur Seite.

StBin Simone Dieckow
Fachberaterin für Heilberufe 
(IFU/ISM gGmbH)
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ZAHNMEDIZIN – 
DIE TÄGLICHE HE-
RAUSFORDERUNG

Bericht von der Herbsttagung 2025 
der GZMK in Lutherstadt Wittenberg

Die Herbsttagung der Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
fand in Wittenberg vom 14. bis 16. November 2025 statt. Der Vor-
sitzende der Gesellschaft, Prof. Dr. Christian Gernhardt, begrüßte 
die über 200 Teilnehmer der Herbsttagung der Gesellschaft. Im 
Blickpunkt des wissenschaftlichen Programms stand ein Streif-
zug durch die Zahnmedizin mit hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten. In der Zahnmedizin stehen täglich vielfältige 
Herausforderungen an, von der präzisen Implantation und ra-
diologischen Diagnostik bis hin zur Entfernung von Karies und 
der Behandlung von Trauma- und Endo-Fällen. Selbst die Kie-
ferhöhle spielt dabei oft eine entscheidende Rolle, wenn es um 
nachhaltige und ganzheitliche Lösungen geht.

Dr. Theodor Thiele M.Sc.M.Sc., Berlin: Zirkonimplantate – Risiko 
oder verlässliche Therapieoption – klinische Ergebnisse aus der 
Praxis
Der Vortrag von Dr. Theodor Thiele beleuchtete die Rolle von 
Zirkonium-Implantaten in der modernen Zahnmedizin, indem 
er deren Vorteile gegenüber den etablierten Titan-Implantaten 
hervorhebt. Er diskutierte Herausforderungen wie Tribokorrosi-
on bei Titan und präsentiert positive Ergebnisse zur Osseointeg-
ration von Zirkonium. Zirkoniumdioxid – Implantate (oft verein-
facht Zirkonium oder Keramikimplantate genannt) haben sich 
von einer Nischenlösung zu einer verlässlichen Therapieoption 
in der modernen Zahnmedizin immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Sie stellen eine metallfreie Alternative zu Titan dar, be-
sonders geeignet für Patienten mit hohen ästhetischen Ansprü-
chen oder Metallallergien. Während Titan der „Goldstandard“ 
mit über 50 Jahren Erfahrung ist, bieten moderne Zirkonimplan-
tate vergleichbare Erfolgsquoten von ca. 94 bis 98 %, über 5 bis 
10 Jahre. Dabei werden auch mechanische und ästhetische As-
pekte berücksichtigt, während Langzeitdaten evidenzbasierte 
Erkenntnisse liefern, um die Behandlungsqualität für Zahnärzte 
und Patienten zu verbessern. Zirkoniumoxid ist extrem gewebe-
verträglich. Es löst keine Allergien aus und zeigt eine sehr gerin-
ge Entzündungsreaktion im umgebenden Zahnfleisch. Aufgrund 
der weißen Farbe scheint das Implantat bei dünnem Zahnfleisch 
nicht gräulich durch, was besonders im Frontzahnbereich ein 
großer Vorteil ist. Die Keramikoberfläche ist glatt, was dazu 

führt, dass Bakterien sich schlechter anlagern als auf Titan. Ein 
weiterer Vorteil ist die MRT-Sicherheit, durch Metallfreiheit und 
nicht magnetische Eigenschaften kommt es zu keiner Beein-
trächtigung bei bildgebenden Verfahren.

Im Vergleich zu Titan gibt es weniger Studien, die über 10 bis 20 
Jahre hinausgehen, auch wenn die kurz- bis mittelfristige Da-
tenlage hervorragend ist. Zirkonium kann unter extrem starker 
punktueller Belastung tendenziell spröder als Titan sein, was ein 
höheres Risiko für Frakturen bedeuten kann, wenn das Design 
nicht stimmt. Ältere, einteilige Zirkoniumimplante hatten hö-
here Risiken bei der Einheilung. Moderne, zweiteilige Systeme, 
die fest verschraubt werden, zeigen jedoch Erfolgsraten, die fast 
gleichauf mit Titan liegen. Die Herstellung und Verarbeitung von 
Zirkonium ist komplexer und deutlich teurer als Titan, was als 
Nachteil gewertet werden kann. Als Fazit: Zirkoniumimplantate 
sind kein höhres Risiko, sondern eine ausgereifte, hochwertige 
Therapieoption.

Abb. 2: Der Saal war an allen Tagen gut besucht und die 

Teilnehmenden konnten viele interessante Erkenntnisse mit in die 

tägliche Arbeit nehmen.

Abb. 1: Eröffnung der Herbsttagung durch den Vorsitzenden der 

Gesellschaft Prof. Dr. Christian Gernhardt vor mehr als 200 Teilneh-

mern im Martas Hotel Stadt Wittenberg.
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PD Dr. Jana Schmidt, Leipzig: Kariesentfernung  … damals wie 
heute kontrovers diskutiert
Frau Dr. Schmidt referierte zur Thematik der Kariesentfernung im 
Fall von profunden Kariesläsionen. Die kontrovers diskutierte Fra-
ge, ob kariöses Dentin belassen werden kann, beleuchtete sie im 
historischen Kontext und im Bezug zu der aktuellen Debatte, die 
dazu in der Zahnmedizin geführt wird. Im Vortrag erläuterte sie 
ausführlich die Vorteile der Vitalerhaltung der Pulpa und stellte 
die aktuelle Klassifikation der Pulpaentzündung nach Wolters et 
al. vor. Frau Schmidt arbeitete in ihrem Vortrag Voraussetzungen 
und grundsätzliche Regeln heraus, die für eine selektive Belas-
sung von kariösem Dentin unter definitiven Kompositrestauratio-
nen zu beachten sind. So ist das Vorhandensein einer Dentinbar-
riere zur Pulpa obligat. Lediglich eine geringe Menge kariösen 
Dentins im Zentrum der Kavität sollte belassen werden und in der 
peripheren Versiegelungszone die Kariesentfernung non-selek-
tiv, das heißt ohne Belassung von kariösem Dentin erfolgen, um 
einen adäquaten adhäsiven Verbund sicher zu stellen. Von der 
Verwendung sogenannter „Liner“ bzw. indirekter Überkappungs-
materialien rät die Referentin im Allgemeinen ab, die direkte 
Versiegelung des Dentins mit dem Schmelz-Dentin-Adhäsiv stellt 
laut der aktuellen Literatur das empfohlene Vorgehen dar. In be-
gründeten Ausnahmefällen ist weiterhin auch ein schrittweises 
Vorgehen der Kariesentfernung eine Therapieoption. Bei der An-
wendung therapeutischer Substanzen im Kontext der selektiven 
Kariesentfernung sollte, wenn möglich, auf calciumsilikatbasier-
te Präparate zurückgegriffen werden, die Volumenstabilität und 
eine durch den geringen pH-vermittelte antibakterielle Wirksam-
keit bei gleichzeitig pulpaprotektiven Eigenschaften in sich ver-
einen.

Dr. Schmidt unterstrich in ihrem Vortrag, wie wichtig die korrekte 
Diagnosestellung für den Erfolg der selektiven Kariesentfernung 
ist. Sind Läsionen zu weit fortgeschritten, ist die „vollständige“ 
Entfernung des kariösen Dentins und die Durchführung einer 
Pulpotomie die Therapie zur Vitalerhaltung der Pulpa. Auch auf 
die Durchführung dieser Behandlungsmaßnahme ging die Refe-
rentin ein und betonte, wie wichtig Kontaminationskontrolle und 
Verwendung biokompatibler Materialien bei Eröffnung der Pulpa 
sind. Auch für diese Indikation werden Calciumsilikatzemente als 
Materialklasse der Wahl genannt, die im Kontakt zur Pulpa be-
sonders positive Ergebnisse zeigen. Beide Therapieoptionen zur 
Vitalerhaltung sollten gut aufgeklärt werden. Weiterhin kommt 
der klinischen und röntgenologischen Nachsorge eine besonde-
re Bedeutung zu, um auftretende Komplikationen rechtzeitig zu 
erkennen. Stellen sich im Verlauf pulpale Komplikationen ein, 
bleibt die Wurzelkanalbehandlung als Therapieoption bestehen. 
Die abschließende Diskussion mit dem Publikum und Prof. Gern-
hardt zeigte auf, dass beide Therapieverfahren zur Vitalerhaltung 
(sowohl selektive Kariesentfernung als auch nicht-selektive Ka-
riesentfernung mit Pulpotomie) für viele Kollegen in der Praxis 
noch mit Unsicherheiten verbunden sind. 

Dr. Felix Tilsen, Halle: Die dunkle Welt über dem Oberkiefer –
Kieferhöhlen und Sinusitiden in der Zahnmedizin
Am frühen Samstagmorgen hatte ich die Ehre und Freude, im 
Rahmen der Herbsttagung ein Herzensthema von mir präsentie-
ren zu dürfen – die Kieferhöhlen. Im Zentrum meines Vortrags 
stand die odontogene Sinusitis maxillaris – ein Krankheitsbild, 
das in der zahnärztlichen Praxis häufiger ist, aber epidemiolo-
gisch nach wie vor unterschätzt wird. In älteren Arbeiten noch 
mit 10 bis 12 % der gesamten Sinusitiden beschrieben, gehen 
wir heute eher von über 70 % bei einseitigen Entzündungen aus. 
Die Unsicherheit in der Radiologie und der Untersuchung sowie 
international unterschiedliche Zuständigkeiten machen die Kie-
ferhöhlen zu einem „blinden Fleck“ vieler Beteiligter. 

Besonders die typische „Odyssee“ vom Hausarzt zum HNO-Arzt, 
dann zum Radiologen, Zahnarzt, erneute HNO und vielleicht 
noch Oralchirurgen und MKGler, sowie fehlende frühzeitige Ur-
sachenerkennung ist belastend, kostspielig und Risiko für Patien-
tinnen und Patienten. Besonders hier war es mir wichtig, die un-
terschiedlichen Schwerpunkte und enge Verzahnung zwischen 
Zahnärztinnen/Zahnärzten, MKG-Chirurgie und HNO-Heilkun-
de zu zeigen. Eine moderne Zahnmedizin führt zu modernen 
Problemen – wo früher das Risiko alleine von Zähnen ausging, 
stellen neue prothetische Techniken, neue Medikamente, Kie-
fernekrosen und vieles mehr eine neue Herausforderung dar. 
Schritt für Schritt konnten wir die Vorbereitungen der richtigen 
Patienten, die operativen Techniken und die Nachsorge bespre-
chen. Die neuen Leitlinien, welche uns kommendes Jahr erwar-
ten, führen uns hierbei Schritt für Schritt durch die Empfehlun-
gen und Handlungen. Abschließen durfte ich mit den selteneren 
Differentaldiagnosen. Mukozelen, Pseudozysten und Mykosen 
als noch harmlosere Varianten, aber nicht zu vergessen: Karzi-
nome! „Die dunkle Welt über dem Oberkiefer“ für die zahnärztli-
che Praxis keineswegs ein Randthema, sondern eine häufige und 
relevante Ursache chronischer Sinusitiden – mit hohem Potenzi-
al für interdisziplinäre Kooperation und Qualitätsgewinn in der 
Patientenversorgung.

Dr. Antje Diederich, Brandenburg: Endo meets Paro – Grenzfälle 
des Zahnerhalts
Der Vortrag zeigte gestützt auf einige Fallberichte verschiedene 
Konzepte zur Therapieplanung bei Zähnen mit sowohl endodon-
taler als auch parodontaler Schädigung. Zu Beginn wurde die 
Ätiologie und die damit verbundenen Leitsymptome besprochen. 
Dies ermöglichte Rückschlüsse auf die Pathogenese anhand von 
Beispielen. Diese ursprüngliche Einteilung wurde mit der 2017 
veröffentlichten Klassifikation endo-parodontaler Läsionen ver-
glichen, die zudem auf die allgemeine parodontale Gesundheit 
des Patienten Bezug nimmt. Nach dieser Klassifikation bestimmt 
der allgemeine parodontale Zustand entscheidend die Prognose 
des Krankheitsverlaufs. Anhand von Beispielbefunden wurden 
sowohl die alleinige Wurzelkanalbehandlung, alleinige Paro-
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dontalbehandlung als auch die kombinierte Behandlung als Op-
tionen diskutiert. Im Rahmen von Fallberichten wurden auch zu-
sätzliche Maßnahmen wie Hemisektion und Wurzelamputation 
bei zahnerhaltenden Behandlungskonzepten besprochen. Hier-
bei wurden die Voraussetzungen und Grenzen dieser Therapien 
im Gesamtbehandlungskonzept eingeordnet und die Indikatio-
nen und Prognosen verglichen. Zu den in der Klassifikation sub-
sumierten Diagnosen wurden ähnlich eines Leitfadens konkrete 
Hinweise gegeben, die eine Therapieentscheidung erleichtern 
sollen. Während der Vortragsdiskussion wurden Kautelen der 
Wurzelkanalbehandlung und Möglichkeiten der Abrechnung er-
fragt. Ebenfalls wurden die Verwendbarkeit als Pfeilerzähne bei 
umfangreicher prothetischer Versorgung eingestuft.

Prof. Dr. Anne-Katrin Lührs, Hannover: Adhäsive Restaurationen 
im Seitenzahnbereich heute – was kann, was darf, was muss?
Der Vortrag Prof. Lührs beleuchtete die aktuelle Situation und 
Entscheidungsgrundlagen bei adhäsiven Restaurationen im Sei-
tenzahnbereich, wobei der Fokus auf minimalinvasiven, evidenz-
basierten und patientenorientierten Ansätzen lag. Ausgehend 
von der Frage „Ist dazu nicht schon alles gesagt?“ wurde klar: Die 
Entwicklung von Materialien, Techniken und Leitlinien macht 
eine kontinuierliche Aktualisierung notwendig. Die S3-Leitlinie 
„Komposit“ (2024) bestätigt die Eignung direkter Kompositre-
staurationen für Klasse-I- und -II-Kavitäten. Dabei ist entschei-
dend, dass direkte Verfahren minimalinvasiver sind, und zwar 
sowohl bei Primär- als auch bei Sekundär- oder Reparaturres-
taurationen. Der Indikationsbereich für direkte Kompositrestau-
rationen im Seitenzahnbereich ist breit: von der Therapie der 
primären Karies über Frakturen und Abrasions-/Erosionsschäden 
bis hin zu Höckerersatz, Lückenschluss, Proximal-Box-Elevation 
(PBE) und Aufbaufüllungen. Klinische Studien zeigten bei einer 
Nachbeobachtungszeit von 30 Jahren eine hohe Erfolgsrate von 
63 % bei direkten Klasse II-Kompositrestaurationen (Pallesen & 
van Dijken, 2015). Die S3-Leitlinie bestätigt die Anwendung von 
Komposit bei Höckerersatz im Seitenzahnbereich, da so oftmals 
der Schritt zur indirekten und invasiven Versorgung herausgezö-
gert oder ganz vermieden werden kann. 

Die Frage, ob Komposit auch in subgingivalen Bereichen einge-
setzt werden kann, hängt entscheidend von der Kontaminations-
kontrolle ab. Dabei können verschiedenste, auch individualisier-
te Matrizensysteme eingesetzt werden. Ist kontaminationsfreies 
Arbeiten trotzdem nicht möglich, so muss von der Adhäsivtech-
nik zwingend Abstand genommen werden, denn auch „fast tro-
cken“ ist nicht „ganz trocken“. Eine Kombination aus direkter und 
indirekter Technik, die im Grenzbereich bei adäquater Kontami-
nationskontrolle angewendet werden kann, ist die Proximal Box 
Elevation (PBE). Mit Hilfe dieser Technik können approximal tiefe 
Defekte zunächst mittels Komposit nach supragingival angeho-
ben und anschließend mittels indirekter Restaurationen ver-
sorgt werden. Im Rahmen einer Nachbeobachtung von bis zu 12 

Jahren wurde eine Überlebensrate von 95,9 % erreicht (Bresser 
et al., 2019). Allerdings zeigte eine aktuelle Studie (Hausdörfer 
et al., 2024), dass PBE mit einem erhöhten Bluten auf Sondieren 
(BOP) assoziiert ist, was im Rahmen der Entscheidungsfindung, 
Aufklärung und Patienteninstruktion berücksichtigt werden 
muss.  Abschließend ist zu sagen: Was muss? Kontaminations-
kontrolle, korrekte Anwendung der Adhäsivtechnik, korrekte 
Polymerisation, minimalinvasive Präparation. Was kann? Höcke-
rersatz, PBE bei tiefen proximalen Kavitäten. Wichtig ist dabei, 
langzeitstabile Restaurationen – auch bei hohem Substanzver-
lust – durch eine defektorientierte Planung und gezielte Prozes-
squalität zu erreichen.

Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Brandenburg: Parodontale Vorbehand-
lung und prothetische Versorgungskonzepte im parodontal ge-
schädigtem Gebiss – was sagen die aktuellen Leitlinien?
Im Mittelpunkt des Vortrags stand die leitliniengerechte The-
rapie der Parodontitis – insbesondere im Stadium IV – sowie 
deren Bedeutung für strategische Behandlungsplanung und 
prothetische Versorgungskonzepte. Ein zentrales Thema war 
die Prognoseeinschätzung unter Berücksichtigung zahn- und 
patientenbezogener Faktoren zur differenzierten Beurteilung 
der Erhaltungsfähigkeit parodontal geschädigter Zähne. Zahn-
bezogene Kriterien wie Attachmentverlust, Furkationsbefall, 
Lockerungsgrad, Zahnposition oder Vitalität müssen hierzu stets 
gemeinsam mit patientenbezogenen Risikofaktoren bewertet 
werden, wie u. a. Alter, Rauchen sowie die Adhärenz (Complian-
ce). Besonders hervorgehoben wurde, dass es derzeit kein vali-
diertes KI-Modell zur sicheren Vorhersage des Zahnverlustes 
gibt. Die klinische Entscheidungsfindung bleibt somit eine indi-

Zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der Martin-Luther-Uni-

versität der letzten Jahre nutzen die Herbsttagung 2025 zu einem 

Wiedersehen – der Alumni-Gedanke lebt.
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viduelle, risikoorientierte Abwägung durch die/den Zahnärztin/
Zahnarzt.

Vor jeder prothetischen Rehabilitation sollte die parodontale 
Behandlungsbedürftigkeit ermittelt werden und bei Bedarf eine 
systematische Therapie der Parodontitis in einem strukturierten 
Stufenkonzept gemäß aktueller Leitlinie (Parodontitis Stadium 
I-III) erfolgen. Für Patienten im Stadium IV gilt laut neu-erstellter 
Leitlinie (Parodontitis Stadium IV): Zahnerhalt hat grundsätzlich 
Priorität. Von einer vorschnellen Extraktion fraglich prognosti-
zierter – jedoch nicht hoffnungsloser – Zähne wird ausdrücklich 
abgeraten. Voraussetzung für weiterführende prothetische Maß-
nahmen ist eine erfolgreich abgeschlossene systematische Pa-
rodontaltherapie mit entzündungsfreiem Zustand. Neben einer 
temporären oder dauerhaften Schienung stehen im parodontal 
vorgeschädigtem Gebiss eine Vielzahl sicherer festsitzender 
als auch herausnehmbarer Therapiekonzepte zur Verfügung 
(mit/ohne Implantate), welche eine individuelle Entscheidung 
der Umsetzbarkeit bedürfen. Restaurative Versorgungen müs-
sen dabei so gestaltet sein, dass sie eine effektive häusliche 
Mundhygiene sowie professionelle Nachsorge ermöglichen. 
Abschließend wurde die Bedeutung einer lebenslangen, indivi-
duell angepassten präventiven Betreuung betont, welche einen 
bedeutenden Schlüsselfaktor für nachhaltigen (perio-prothe-
tischen) Therapieerfolg darstellt. Die zentrale Botschaft des 
Vortrags: Erfolgreiche Parodontaltherapie erfordert eine struk-
turierte, leitlinienorientierte Behandlung, strategischen Zahn-
erhalt unter Berücksichtigung perio-prothetischer Versorgungs-
konzepte und konsequente Prävention.

Prof. Dr. Sebastian Bürklein, Münster: Dentale Traumatologie 
–Wo liegen die Grenzen des Zahnerhalts?
Ein dentales Trauma betrifft im Laufe des Lebens viele Men-
schen. Um Schaden von den Betroffenen abzuwenden, ist eine 
suffiziente Primärversorgung obligat. In der Bevölkerung sind 
die Kenntnisse im Umgang mit verunfallten Personen meist 
unzureichend – selbst im Bereich der Notfallsanitäter und in 
den entsprechenden Ambulanzen sind Wissen und Expertise 
im Umgang mit Zahnunfällen ausbaufähig. Folglich sind eine 
suffiziente Aufklärung und das Verbreiten von Wissen im Um-
gang mit dentalen Traumata unerlässlich. Es gibt viele Bestre-
bungen, die Wissenslücken auszugleichen. Kampagnen wie 
„Rette deinen Zahn“ (www.rette-deinen-zahn.de), Apps wie 
„AcciDent-App“ für Android und IOS, Informationen auf den 
Homepages der Fachgesellschaften (www.dget.de) und Zah-
nunfall24 (https://toothrescueconcept.info) sowie die ebenfalls 
frei zugängliche S2k-Leitlinie zur„Therapie des dentalen Trau-
mas bleibender Zähne“ (AWMF Registernummer 083-004; www.
awmf.org) tragen zu einer flächendeckenderen Aufklärung bei. 
Diese Informationen müssen verbreitet werden, um die Folgen 
für betroffene Menschen abzumildern. Aus zahnärztlicher Sicht 
sind eine gute Primärdiagnostik und eine entsprechende Primär-

versorgung besonders wichtig: Bei den Zahnfrakturen geht es 
zunächst um die korrekte Versorgung der Dentinwunde, um eine 
Infektion der Pulpa zu vermeiden und/oder eine zur Mundhöhle 
exponierte Pulpa mit geeigneten Kalziumsilikatzementen nach 
ggf. erforderlicher Pulpotomie adäquat zu versorgen. Bei den 
Diskolationsverletzungen stehen die Schäden am Desmodont 
im Vordergrund. Hier sind die korrekte Repositionierung in die 
Alveole und die anschließende Schienung mit einer Titan-Trau-
ma-Schiene (TTS) als Primärmaßnahme unerlässlich. Allerdings 
treten oft auch Kombinationsverletzungen aus Zahnfrakturen 
und Dislokationsverletzungen auf – dann sind natürlich beide 
Schäden zu adressieren.

Die Kenntnisse um die Schienungszeiten sowie die ggf. erfor-
derliche Gabe von Antibiotika sollten allen bekannt sein oder 
man sollte wissen, wo man diese nachlesen kann. In der Leitlinie 
wird empfohlen, die Indikation zur systemischen antibiotischen 
Prophylaxe/Therapie zurückhaltend zu stellen und primär von 
den Begleitverletzungen der umliegenden Weichgewebe ab-
hängig zu machen, wo dann die Indikation großzügiger gestellt 
werden kann. Stets muss die individuelle klinische Situation vom 
behandelnden Arzt beurteilt werden. Nach Abschluss einer ad-
äquaten Therapie sollte eine regelmäßige Nachsorge erfolgen, 
nämlich nach 3 Wochen, 6 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten, 12 
Monaten und anschließend jährlich für die nächsten 5 Jahre. Die 
radiologischen Kontrollen der verunfallten Zähne können in Ab-
hängigkeit von der klinischen Situation und der individuellen Ri-
sikobewertung von den angegebenen Intervallen zur klinischen 
Kontrolle abweichen. Nur so können Folgeschäden nach Trauma 
sicher erkannt und therapiert werden. Allerdings gelingt nicht 
immer der Zahnerhalt, dann ist oft eine interdisziplinäre Planung 
(konservierend, prothetisch, chirurgisch und kieferorthopädisch) 
erforderlich, um Menschen, die sich oft noch im Wachstum befin-
den, die bestmögliche Behandlung zu bieten und Funktion und 
Ästhetik zu gewährleisten.

Das Rahmenprogramm
Das Rahmenprogramm in den Räumlichkeiten der Leucorea bot 
eine willkommene Abwechslung zum wissenschaftlichen Pro-
gramm. Prof. Dr. Matthias Puhle, Honorarprofessor für Geschich-
te an der Otto-von-Guericke-Universität, gab einen interessanten 
Einblick über das Lebenswerk Kaiser Ottos des Großen als Mag-
deburger und sein Europa im frühen Mittelalter. Auf dem Gesell-
schaftsabend, mit Galabüfett und musikalischer Gestaltung der 
Showtown Danceband wurde ausgelassen getanzt. Wie auch im 
diesem Jahr konnten die Studierenden der Zahnmedizin im vier-
ten Studienjahr an der MLU durch die Unterstützung der KZV, der 
Zahnärztekammer des Landes Sachsen-Anhalt und des Freien 
Verband deutscher Zahnärzte kostenfrei an der Tagung teilneh-
men.

// Cornelia Otto, MKG Halle-Dessau
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AZUBIS: 
PRAXIS STATT 
SCHULBANK?

Dürfen Auszubildende vom Unterricht in  
der Berufsschule ferngehalten werden?

Die Berufsausbildung in Deutschland beruht auf dem sogenann-
ten dualen System, das Theorie und Praxis miteinander verbin-
det. Neben der praktischen Ausbildung im Betrieb ist der Besuch 
der Berufsschule ein unverzichtbarer und gleichberechtigter 
Bestandteil einer Berufsausbildung. Auch bei der Ausbildung 
zur/ zum Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) vermittelt 
die Berufsschule nicht nur theoretisches Wissen zum Beispiel 
zu Anatomie, Hygiene, Abrechnung oder Praxisorganisation, 
sondern auch wichtige allgemeine Kompetenzen wie beispiels-
weise Sozialkompetenzen oder sprachliche und kommunikative 
Fähigkeiten.

In der Praxis taucht immer wieder die Frage auf, ob Auszubil-
dende vom Ausbildungsbetrieb verpflichtet werden dürfen, trotz 
Berufsschultag im Betrieb zu arbeiten – etwa in Zeiten akuten 
Personalmangels. Insbesondere kleine Zahnarztpraxen können 
in organisatorische Engpässe geraten, wenn beispielweise meh-
rere ausgelernte Mitarbeiter gleichzeitig fehlen.

WIE SIEHT DIE RECHTSLAGE AUS?
Die Antwort auf diese Frage lautet: Auszubildende müssen aus-
nahmslos für den Berufsschulunterricht freigestellt werden. Wa-
rum dies so ist, ist den nachfolgenden Ausführungen zu entneh-
men.

1. Gesetzliche Grundlage
Die zentrale Norm zur Freistellung von Auszubildenden findet 
sich in § 15 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) (bzw. § 10 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes). Danach hat der Ausbildende den 
Auszubildenden
•	 für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen
•	 für die Teilnahme an Prüfungen freizustellen
•	 am Tag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar 

vorangeht, freizustellen.

Diese Vorschrift ist eindeutig formuliert: Der Ausbildungsbetrieb 
muss den Auszubildenden für die vorgenannten Punkte freistel-
len.
Der Gesetzgeber verwendet hier kein Ermessen, sondern eine 

verbindliche Pflicht. Hierzu korrespondiert die im BBiG normier-
te Pflicht des Auszubildenden, am Berufsschulunterricht und an 
den Prüfungen teilzunehmen (§ 13 Nr. 2 BBiG). Hieraus ergibt 
sich: Die ausbildende Praxis darf den Auszubildenden nicht ein-
seitig von der Berufsschule fernhalten.

2. Vorrang der Berufsschule
Nach dem System des dualen Ausbildungswesens sind Betrieb 
und Berufsschule gleichberechtigte Lernorte. Zu beachten ist al-
lerdings, dass während der Berufsschulzeiten die Berufsschule 
Vorrang vor der betrieblichen Ausbildung hat.

Diese Vorrangstellung ergibt sich nicht nur aus den unter 1. auf-
gezeigten Punkten, sondern auch aus der Schulpflicht: Auszu-
bildende sind schulpflichtig, und der Arbeitgeber darf sie nicht 
daran hindern, dieser Pflicht nachzukommen. 

Neben der juristischen Ebene ist auch die pädagogische Funkti-
on der Berufsschule hervorzuheben. Sie ergänzt die praktische 
Ausbildung durch die Vermittlung theoretischer Grundlagen und 
allgemeiner überfachlicher Kompetenzen. 

Gerade bei Zahnmedizinischen Fachangestellten ist das Zusam-
menspiel zwischen medizinischem Wissen, Patientenkommuni-
kation und organisatorischer Kompetenz entscheidend. Wird der 
Schulbesuch eingeschränkt, verliert die Ausbildung an Qualität 
– was langfristig auch den Betrieben selbst schadet, die auf gut 
geschultes Personal angewiesen sind. Die Berufsschule ist somit 
nicht bloß eine gesetzliche Pflicht, sondern eine Investition in die 
Qualität der Ausbildung und in die Zukunftsfähigkeit der Praxis.

Das Bild zeigt ZFA-Auszubildende der Berufsschule Halberstadt. 

Praxen müssen sie ausnahmslos für den Unterricht freistellen. 

Archivfoto: Uwe Kraus 



ZN SACHSEN-ANHALT  I  AUSGABE 03  I  März 2026

PRAXISFÜHRUNG

37

3. Konsequenzen einer Nichtfreistellung
Verstößt der Ausbildende gegen die Freistellungspflicht, kann 
dies verschiedene Folgen haben:
•	 Das Verhalten könnte berufsrechtlich verfolgt werden. 
•	 Das Verhalten könnte als Ordnungswidrigkeit mit einem 

Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden (§ 101 
BBiG). Zudem ist zu beachten: Sollte der Betrieb den Aus-
zubildenden anweisen, trotz Berufsschule in der Praxis zu 
erscheinen, könnte der Auszubildende sich weigern, dieser 
Anordnung nachzukommen, ohne arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen befürchten zu müssen. Auch die Berufsschulen 
selbst sind in solchen Fällen strikt: Sie werten hier das Fern-
bleiben als unentschuldigte Fehlzeit, was auch negativ auf 
dem Zeugnis vermerkt wird. Bei übermäßigen Fehlzeiten 
kann sogar die Zulassung zur Abschlussprüfung verwehrt 
werden.

•	 Der Auszubildende könnte bei anhaltender Pflichtverlet-
zung des Ausbildenden das Ausbildungsverhältnis aus 
wichtigem Grund (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG) kündigen.

4. Fazit: Keine Ausnahme von der Freistellungspflicht
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auszubildende müssen 
ausnahmslos für den Berufsschulbesuch freigestellt werden. 

Weder Personalmangel noch sonstige betriebliche Engpässe be-
rechtigen den Ausbildungsbetrieb, den Schulbesuch zu verweh-
ren oder einzuschränken. Die Ausbildung muss der Erlangung 
der beruflichen Handlungskompetenz dienen, nicht der bloßen 
Erbringung von Arbeitsleistung.

Umgekehrt gilt selbstverständlich auch für Auszubildende die 
Pflicht, sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu 
erwerben und die Berufsschule zu besuchen und an den Prüfun-
gen teilzunehmen. Die Berufsschule ist neben der praktischen 
Ausbildung im Betrieb ein gleichwertiger Bestandteil der Ausbil-
dung, der nicht zur Disposition des Ausbildenden steht. 

Ein verantwortungsvoller Ausbildungsbetrieb erkennt den Wert 
der schulischen Ausbildung an und stellt seine Auszubildenden 
für den Besuch der Berufsschule frei. Nur so wird das Ziel des 
dualen Systems – eine fundierte, praxisnahe und zugleich theo-
retisch abgesicherte Berufsausbildung – erreicht.

// Andreas Noffke, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

(erschienen im Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein 12 / 2025, S. 6 bis 7. Nachdruck 

mit freundlicher Genehmigung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein)

Pöppinghaus : Schneider : Haas 
Rechtsanwälte PartGmbB

kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

Maxstraße 8
01067 Dresden 

Telefon 0351 48181-0
Telefax 0351 48181-22

13. Juristischer Zahnärztetag
Freitag, 8. Mai 2026, 15 Uhr,  
Dompalais Erfurt, Peterstraße 3, 99084 Erfurt

Teilnehmerbeitrag 150 EUR, 
inkl. Buffet und Seminarunterlagen

Herausforderungen bei der Praxisübergabe
Referent: Dr. Michael Haas, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Medizinrecht 

Weiterbildungsassistenten in der Zahnarztpraxis: 
Haftung und Verantwortung
Referentin: Dr. jur. Annekatrin Jentzsch, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht

Risiken minimieren: Die Zahnarztpraxis in der Trennung
Referentin: Diana Wiemann-Große, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht

Rechtsprechungs-Update
Referentin: Dr. jur. Annekatrin Jentzsch, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht

Ihr rechtlicher Leitfaden: Besonderheiten des Praxis-Mietvertrages
Referent: Tobias Keller Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht, Mietrecht

Für alle Fälle vorbereitet: Das Zahnärzte-Testament
Referentin: Diana Wiemann-Große, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht

Punktevergabe gemäß Empfehlung BZÄK/DGZMK: 5 Fortbildungspunkte
Wir bitten um Anmeldung bis zum 24. April 2026. 

Dr. jur. 
Michael Haas

Diana
Wiemann-Große

Dr. jur.  
Annekatrin Jentzsch Tobias Keller
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BÜRO ODER 
BEHANDLUNGS-

ZIMMER?
BFH-Urteil: Auch Leitung und Organisation 

einer Praxis zählt zu zahnärztlicher Tätigkeit

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in einem aktuellen Urteil, 
dass ein als Zahnarzt zugelassener Mitunternehmer im Rahmen 
einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) den freien Beruf 
auch dann selbst ausübt, wenn er neben einer gegebenenfalls 
äußerst geringfügigen behandelnden Tätigkeit vor allem und 
weit überwiegend organisatorische und administrative Leistun-
gen für den Praxisbetrieb der Mitunternehmerschaft erbringt. 

Der Fall
Zwischen der BAG und dem Finanzamt war streitig, ob für die 
BAG für das Jahr 2010 Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus 
selbstständiger / freiberuflicher Arbeit festzustellen waren.

Bei der BAG handelte es sich um eine Partnerschaftsgesell-
schaft, die eine Zahnarztpraxis betreibt. Die sieben Partner der 
BAG, drei Senior- und vier Juniorpartner sind approbierte Zahn-
ärzte. 

Der Aufgabenbereich von Dr. AM, einem der Seniorpartner, war 
es, alle Angelegenheiten für die Praxis zu erledigen, die außer-
halb der eigentlichen Patientenbehandlung zum Betrieb der 
Praxis gehörten. Hierunter fiel die
•	 Betreuung aller vertraglichen Angelegenheiten, die Vertre-

tung der BAG gegenüber Behörden, dem Datenschutzbe-
auftragten, Gerichten, Lieferanten, Banken, dem Steuerbe-
rater, dem Finanzamt sowie die interne Revision.

Weitere Aufgabenbereiche von Dr. AM waren
•	 die Instandhaltung sämtlicher zahnärztlicher Gerätschaf-

ten und Einrichtungsgegenstände, die Betreuung baulicher 
Erweiterungen, Umbaumaßnahmen und Personalange-
legenheiten; ferner war er für die Qualitätssicherung, die 
Organisation der Abläufe und den Bereich Strahlenschutz/
Röntgentätigkeit zuständig

Dr. AM beriet im Streitjahr fünf Patienten konsiliarisch und gene-
rierte hieraus einen Umsatz von … €. Die Beratung der Patienten 
erfolgte außerhalb der Praxisräume beziehungsweise in Situa-
tionen, in denen Dr. AM die Patienten „immer wieder“ im War-
tezimmer angetroffen habe. Dr. AM war nicht direkt „am Stuhl“ 

behandelnd tätig und auch sonst in die praktische zahnärztli-
che Arbeit der sechs Mitsozien und der fünf weiteren angestell-
ten Zahnärzte nicht eingebunden. Dr. AM hielt sich regelmäßig 
an einem bestimmten Werktag in der Woche in den Praxisräu-
men der BAG auf. Dort nahm er vor allem die Reparatur- und 
Wartungsarbeiten vor („Reparaturtage“). Im Übrigen befand 
er sich nur unregelmäßig in den Praxisräumen. Das Finanzamt 
kam nach einer Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, dass die BAG 
entgegen der bisherigen Qualifizierung Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb (§ 15 Einkommensteuergesetz – EStG) erzielt habe und 
nicht mehr Einkünfte aus freiberuflicher / selbständiger Tätig-
keit (§ 18 EStG).

Die Entscheidung
Hiergegen gingen die BAG gerichtlich vor. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz urteilte zugunsten des Finanzamtes, der BFH 
hingegen gab der BAG Recht – mit folgender Begründung:

Freiberuflichkeit
Eine Personengesellschaft entfaltet nur dann eine Tätigkeit, 
die die Ausübung eines freien Berufs gemäß § 18 EStG darstellt, 
wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs 
erfüllen. Denn die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit kön-
nen nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von 
den natürlichen Personen im Gesellschafterkreis erfüllt werden.

•	 Diese Voraussetzung der Einkünftequalifikation bei freibe-
ruflichen Mitunternehmerschaften unterscheidet sich von 
der Einkünftequalifikation bei gewerblichen Mitunterneh-
merschaften.

Alle Berufe, die in § 18 EStG aufgezählt werden, erfordern per-
sönliche Eigenschaften, die nur der Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft, der eine natürliche Person ist, haben kann, 
nicht die Gesellschaft selbst.

Daher kann eine Personengesellschaft „Einkünfte aus freibe-
ruflicher Tätigkeit“ nur erzielen, wenn alle Gesellschafter der 
Personengesellschaft die Voraussetzungen einer freiberuflichen 
Tätigkeit erfüllen. Dann enthält das Handeln der Gesellschafter 
in ihrer „gesamthänderischen Verbundenheit“ – und damit das 
Handeln der Gesellschaft – kein Element einer nichtfreiberufli-
chen Tätigkeit. Jeder Gesellschafter muss mithin über die per-
sönliche Berufsqualifikation verfügen und eine freiberufliche 
Tätigkeit, zu deren Ausübung er persönlich qualifiziert ist, tat-
sächlich entfalten.
•	 Erfüllt auch nur einer der Gesellschafter diese Vorausset-

zungen nicht, so erzielen alle Gesellschafter Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb nach § 15 EStG.

•	 Eine Aufteilung der Einkünfte in freiberufliche und – für den 
Berufsfremden – in solche aus Gewerbebetrieb scheidet 
aus.
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Die freiberufliche Tätigkeit ist durch die unmittelbare, persönli-
che und individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt.

Daher reicht die bloße Zugehörigkeit eines Gesellschafters 
zu einer der in § 18 EstG genannten Berufsgruppen nicht aus. 
Vielmehr muss positiv festgestellt werden können, dass jeder 
Gesellschafter die Hauptmerkmale des freien Berufs – nämlich 
die persönliche Berufsqualifikation und das untrennbar damit 
verbundene aktive Entfalten dieser Qualifikation auf dem Markt 
– in seiner Person verwirklicht hat, denn es gibt keine aus der Tä-
tigkeit der übrigen Gesellschafter abgeleiteten freiberuflichen 
Einkünfte.

•	 Die persönliche Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit im 
vorgenannten Sinne setzt allerdings nicht voraus, dass je-
der Gesellschafter in allen Unternehmensbereichen leitend 
und eigenverantwortlich tätig ist und an jedem Auftrag mit-
arbeitet. Die eigene freiberufliche Betätigung eines Mitun-
ternehmers kann auch in Form der Mit- und Zusammenar-
beit stattfinden.

•	 Einen Mindestumfang für die nach außen gerichtete qualifi-
zierte Tätigkeit sieht das Gesetz nicht vor.

Zahnärztliches Berufsbild
Die berufstypische zahnärztliche Tätigkeit gemäß § 18 EStG wird 
durch die auf zahnärztliche wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
gründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten charakterisiert. Das Berufsbild des (Zahn-)
Arztes ist in besonderem Maße durch den persönlichen individu-
ellen Dienst am Patienten geprägt.
•	 Diese patientenbezogene Betrachtung schließt es indes 

nicht aus, eine freiberufliche zahnärztliche Tätigkeit auch 
anzunehmen, wenn ein als Zahnarzt zugelassener Mitun-
ternehmer im Rahmen eines größeren Zusammenschlus-
ses von Berufsträgern neben einer gegebenenfalls äußerst 
geringfügigen behandelnden Tätigkeit vor allem und weit 
überwiegend organisatorische und administrative Leistun-
gen für den Praxisbetrieb der Gesellschaft erbringt.

Auch in diesem Fall entfaltet er Tätigkeiten, die zum Berufsbild 
des Zahnarztes gehören, denn die kaufmännische Führung und 
Organisation der Personengesellschaft ist die Grundlage für die 
Ausübung der am Markt erbrachten berufstypischen zahnärzt-
lichen Leistungen und damit auch Ausdruck der freiberuflichen 
Mit- und Zusammenarbeit sowie der persönlichen Teilnahme 
des Berufsträgers an der praktischen Arbeit.

Konkreter Fall
Hiernach erzielte die BAG nach Bewertung des BFH Einkünfte 
aus freiberuflicher Tätigkeit. Dr. AM erbrachte in erheblichem 
Umfang Tätigkeiten im Zusammenhang mit der kaufmännischen 
Führung und der Organisation der ärztlichen Tätigkeit des Pra-

xisbetriebs der BAG. Diese Tätigkeit wurde auch mit einer Ge-
winnzuweisung entlohnt, welche nicht erkennbar außerhalb des 
Rahmens der Gewinnzuweisungen an die weiteren Partner lag. 
Die Gesellschafter der BAG haben damit untereinander die Tä-
tigkeit und Leistungen von Dr. AM für die Organisation und Lei-
tung der Praxis wie die von ihnen ausschließlich oder weit über-
wiegend nach außen entfaltete Behandlungstätigkeit honoriert.

Ferner beriet Dr. AM im Streitjahr fünf Patienten konsiliarisch und 
entfaltete hierdurch in geringfügigem, aber ausreichendem, Um-
fang auch eine behandelnde Tätigkeit am Markt.

Fazit und Bewertung
Für die freien Berufe – mithin auch für die selbstständig tätigen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte – ist das Urteil des BFH sehr er-
freulich.
•	 Der BFH modernisiert das Berufsbild des Freiberuflers und 

passt es an die Realität arbeitsteiliger BAG an. Er erkennt an, 
dass heutzutage größere Praxen einen hohen administrati-
ven Aufwand haben, der idealerweise von einem Berufsträ-
ger mit Fachverstand erledigt wird. Zur freiberuflichen Tä-
tigkeit gehört daher nicht nur die unmittelbare Tätigkeit am 
Patienten – auch die Leitung und Organisation der Praxis ist 
eine Tätigkeit, die spezifisch durch die professionelle Quali-
fikation (hier das „Zahnarzt-Sein“) geprägt ist.

•	 In einer BAG ist Arbeitsteilung zulässig. Nicht jeder Gesell-
schafter muss alles machen. Es genügt, wenn jeder Gesell-
schafter aufgrund seiner persönlichen Berufsqualifikation 
an der praktischen Arbeit der Gesellschaft teilnimmt. Diese 
Teilnahme kann auch in Form von Organisation und Füh-
rung erfolgen (Mit- und Zusammenarbeit).

•	 Es gibt keinen gesetzlichen Mindestumfang für die unmittel-
bare Behandlungstätigkeit, solange die Tätigkeit insgesamt 
durch die berufliche Qualifikation als Zahnarzt geprägt ist.

•	 Das Urteil bietet Rechtssicherheit. Hätte der BFH hingegen 
die Vorinstanz bestätigt, hätten viele BAG, in denen sich äl-
tere Gesellschafter auf das Management zurückziehen, be-
fürchten müssen, Gewerbesteuer zu zahlen.

•	 In den BAG-Gesellschafterverträgen sollte klar geregelt 
werden, dass administrative Aufgaben eines Gesellschaf-
ters untrennbar mit seiner fachlichen Qualifikation als 
Zahnarzt verbunden sind.

•	 Auch wenn der BFH das Berufsbild modernisiert hat, soll-
te eine geringfügige behandelnde Tätigkeit des ansonsten 
administrativ tätigen Gesellschafters bestehen bleiben, um 
Diskussionen über die Aktivität der Berufsausübung gar 
nicht erst aufkommen zu lassen.

// Christopher Kamps, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein

(erschienen im Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein 12 / 2025, S. 8 bis 10. Nach-

druck mit freundlicher Genehmigung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein)
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Ihren  
Kleinanzeigen-Auftrag

senden Sie bitte formlos an:

QuadratArtVerlag, 
Gewerbering West 27, 39240 

Calbe (Saale), Telefon (039291) 428-34, 
E-Mail: info@cunodruck.de

Für April 2026 ist Einsendeschluss  
am 2. April 2026.

Am 9. Februar 2026 verstarb im Alter 
von 64 Jahren unser geschätzter 

Kollege 

Dipl.-Stomat. Heribert Ptok

aus Gardelegen. Wir werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Kreisstelle Gardelegen,
Matthias Schröder

Die 1969 errichtete und 2024 sanierte Hyparschale in Magdeburg 

liegt direkt an der Elbe und bietet eine besondere Location für den 

dritten Sommertreff der ZÄK. Foto: Picture Alliance

ZÄK LÄDT ALLE 
ZMP & ZMV ZUM 

SOMMERTREFF EIN
Attraktives Fortbildungsangebot  

am 13. Juni 2026 in der Hyparschale Magdeburg

In den vergangenen Jahren hat sich der Sommertreff als 
neue Fortbildungsveranstaltung der Zahnärztekammer Sach-
sen-Anhalt für das wichtige Fachpersonal etabliert und der 
Zuspruch war groß, wie das positive Feedback im Anschluss 
zeigte. Darum sind alle Zahnmedizinischen Prophylaxeas-
sistenten/-innen, Zahnmedizinischen Verwaltungsassisten-
ten/-innen sowie die in Prophylaxe und Verwaltung tätigen 
Zahnmedizinischen Fachangestellten am 13. Juni 2026 wie-
der herzlich in die Elbestadt Magdeburg eingeladen, um ihren 
Wissenshorizont zu erweitern und sich über bekannte The-
men weiterzubilden.

Auf die teilnehmenden ZMP, ZMV und ZFA wartet ein attrak-
tives Fortbildungsprogramm mit hochkarätigen Referenten – 
die Vortragsthemen reichen vom Wechselspiel von Ernährung 
und Gingivitis (Dr. Christina Pappe) über Prophylaxekonzepte 
und deren wirtschaftlicher Anwendung in der Zahnarztpraxis 
(Dentability-Institut) bis hin zu einem Crashkurs im schnellen 
Lesen mit Speed-reading-Experte Friedrich Hasse. Auch der 
kollegiale Austausch kommt nicht zu kurz, denn im Anschluss 
an die Fortbildung gibt es ein get together im nahen Montego 
Beach Club! Also schnell anmelden und Plätze sichern!

Kurs-Nr.: ZFA 2026-029	
am 13.06.2026 ab 9 Uhr
Tagungsort: Hyparschale Magdeburg, 
Kleiner Stadtmarsch 7, 39114 Magdeburg
Übernachtungen: Kontingent Zahnärztekammer im  
sleep & Go Hotel Magdeburg unter Tel. 0391 / 53 77 91 
oder info@hotel-sleep-and-go.de
Kursgebühr: 195 Euro
Anmeldeschluss: 31. Mai 2026
Auskunft und Anmeldung: Jessica Vorstadt
Telefon: 0391 73939-15
Fax: 0391 73939-20
E-Mail: vorstadt@zahnaerztekammer-sah.de
Postanschrift: Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt,  
Gr. Diesdorfer Str. 162, 39110 Magdeburg

AUF EINEN BLICK
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SERVICE FÜR PRAXEN: VERBESSERUNGEN DURCH PATIENTENFEEDBACK 
Mit dem Online-Tool „Behandlungsqualität aus Patientensicht“ 
stellt die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) den Zahnarztpra-
xen in Deutschland ab sofort als freiwillige qualitätsfördernde 
Maßnahme ein Set von Erhebungsinstrumenten für die Patien-
tenbefragung zur Verfügung. Die Ergebnisse sollen Zahnärztin-
nen und Zahnärzten Einblicke in die Behandlungsqualität aus 
Patientensicht geben und der Verbesserung praxisbezogener 
Prozesse dienen. Im Gegensatz zu Bewertungsportalen bleiben 
die anonymen Bewertungen jedoch nur in der Praxis. 

Unterstützt wird das Projekt durch das Deutsche Kranken-
haus-Institut (DKI). Die Online-Fragebögen bestehen aus einem 

allgemeinen und einem behandlungsspezifischen Teil. Das Aus-
füllen durch die Patientinnen und Patienten dauert etwa 6 bis 8 
Minuten und kann am Handy, Tablet oder PC erfolgen. Nach der 
Datenauswertung wird der Zahnarztpraxis ein digitaler Ergeb-
nisbericht zur Verfügung gestellt. Die Erhebung mit Bereitstel-
lung des Online-Tools und Supports ist kostenpflichtig. So kostet 
z. B. eine dreimonatige Befragung nebst 
Auswertung die Praxis 299 Euro (PZR) 
und 499 Euro (alle anderen Fragebögen). 
Interessierte Praxen können sich ans DKI 
(Dr. Sabine Löffert, Tel.: 0211/4705-156, 
E-Mail: sabine.loeffert@dki.de) wenden.  

LETZTE 
SPRECHSTUNDE 

MIT DR. BRAUNER
Persönliche Patientenberatung  

am Standort Dessau-Roßlau wird eingestellt

Ein letztes Mal hat Dr. Klaus Brauner am 9. März 2026 Informa-
tionsmaterial, Schreibmaterial und Beraterbögen zurechtge-
legt und wartet in seinem Büro in den Räumen des Klinischen 
Krebsregisters Sachsen-Anhalt im Rathauscenter Dessau 
auf die erste Patientin. Nach knapp fünf Jahren beendet der 
79-Jährige in diesen Tagen seine Tätigkeit als Patientenbera-
ter für den Osten Sachsen-Anhalts. „Das hat mir Spaß gemacht, 
es war eine abwechslungsreiche Tätigkeit“, denkt der ehema-
lige stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt zurück. Oft sei es den 
Patienten um die Erklärung des Behandlungsablaufs oder die 
Suche nach einer geeigneten Fachzahnarztpraxis gegangen, 
seltener um den Heil- und Kostenplan. Aber meist habe sich 
dieser als korrekt erwiesen, so Dr. Brauner. Seiner Erfahrung 
nach komme die Aufklärung der Patienten in der Praxis hin 
und wieder zu kurz bzw. haben diese altersbedingt nicht alles 
verstanden. Hier konnte die Patientenberatung der Zahnärz-
tekammer Sachsen-Anhalt wertvolle Unterstützung leisten.

Die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt startete ihre Patien-
tenberatung am 1. Februar 1997. In den vergangenen 29 Jah-
ren sind mehr als 13.500 Patienten beraten worden. Knapp die 

Dr. Klaus Brauner hat nach knapp fünf Jahren seine Tätigkeit als  

Patientenberater für die Zahnärztekammer in Dessau-Roßlau been-

det. Eine Nachfolge gibt es nicht. Foto: Andreas Stein

Hälfte der Gespräche drehte sich um die Themen Zahnersatz 
und Implantate. Die Patienten waren zufrieden – 90 Prozent 
würden die Beratung weiterempfehlen.

Aufgrund geringer Nachfrage und der Aufgabe der Räumlich-
keiten des Krebsregisters, wo sich die ZÄK eingemietet hatte, 
wird es jedoch künftig keine persönliche Patientenberatung 
in Dessau-Roßlau mehr geben. Patienten können dann die 
persönliche Beratung in Magdeburg oder Halle (Saale) nut-
zen oder sich telefonisch bzw. per E-Mail beraten lassen. Alle 
Informationen gibt es unter www.zaek-sa.de/patienten/pati-
entenberatung-sachsen-anhalt/  
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DER ABLAUF DER 
KAMMERWAHLEN 2026 

Bekanntgabe durch den Wahlleiter

In diesem Jahr stehen für die Mitglieder der Zahnärztekammer 
Sachsen-Anhalt die Wahlen zur Kammerversammlung in der  
9. Legislaturperiode an. Es gilt, 38 Delegierte für das höchste Gre-
mium der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt zu wählen. Grundla-
ge hierfür ist die Wahlordnung, zu finden unter www.zaek-sa.de/
zahnaerzte/ordnungen/). Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:

Bis zum 20. März 2026 müssen die Wahlvorschläge in der Geschäfts-
stelle der ZÄK eingegangen sein. Die Formulare dafür wurden in 
den Zahnärztlichen Nachrichten Heft 02 / 2026, S. 41/42 veröffent-
licht und können als PDF-Dokument auf der ZÄK-Internetseite he-
runtergeladen werden (www.zaek-sa.de/aktuelles/wahl-2026/). 
Ein Bewerber darf nur in dem Wahlkreis, in dem er im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist und nur in einem Wahlvorschlag benannt 
werden. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens zehn Unterstützer 
haben. Der erste Unterzeichner gilt als Vertrauensperson, der zwei-
te als dessen Stellvertreter. Außerdem ist eine Einverständniser-
klärung jedes Vorgeschlagenen einzureichen (PDF-Dokument auf 
der ZÄK-Internetseite). Am 30. März 2026 prüft und entscheidet der 
Wahlausschuss, bestehend aus dem Wahlleiter und mind. vier Bei-
sitzern, über die eingegangenen Wahlvorschläge. 

Vom 7. bis 8. April 2026 werden die Wahlunterlagen an die Wahlbe-
rechtigten verschickt. Diese bestehen aus:
•	 Stimmzettel,
•	 Wahlausweis,
•	 einem äußeren Briefumschlag für die Rücksendung,
•	 einem inneren Briefumschlag für den Stimmzettel
•	 und einem Abdruck von § 24 der Wahlordnung.

In der Zeit vom 9. bis 20. April 2026 findet die eigentliche Wahl statt. 
Der Zeitraum muss mindestens zehn Tage betragen. In dieser Zeit 
müssen die Wahlberechtigten ihre Wahlunterlagen zurück an die 
Zahnärztekammer senden. Zur Stimmabgabe befolgen Sie bitte die 
Hinweise, siehe rechts.

Am 22. April 2026 erfolgt die Wahlauszählung durch den Wahlaus-
schuss und Mitarbeitende der Zahnärztekammer. Mit der konstitu-
ierenden Sitzung am 27. Juni 2026 tritt die neue Kammerversamm-
lung der 9. Legislaturperiode ihre bis 2031 laufende Amtszeit an. 
Aus ihren Reihen wählen die Delegierten dann einen neuen Kam-
mervorstand.

// RA Torsten Hallmann, Wahlleiter

STIMMABGABE – UND SO GEHT'S:
Auf dem Stimmzettel finden Sie 
alle Wahlvorschläge. Kennzeich-
nen Sie jeden Bewerber, dem 

Sie Ihre Stimme geben wollen, durch ein 
Kreuz. Sie können Bewerbern verschiede-
ner Wahlvorschläge Ihre Stimme geben 
und sind nicht an die Reihenfolge, in der 
die Bewerber innerhalb eines Wahlvor-

schlages aufgeführt sind, gebunden. Achtung: Es dürfen nur 
so viele Stimmen vergeben werden, wie in Ihrem Kreis Mit-
glieder zur Kammerversammlung zu wählen sind. Die Zahl 
ist auf dem Stimmzettel vermerkt.     

Der ausgefüllte Stimmzettel ist in den 
kleineren inneren Briefumschlag zu 
legen und dieser zu verschließen. 

Schreiben Sie keinerlei Absender oder Sonsti-
ges darauf, sonst wird die Stimme ungültig!

Unterschreiben Sie die Erklärung auf 
dem Wahlausweis unter Angabe von 
Ort und Datum mit Ihrem Namen und falten Sie diesen.

Legen Sie den verschlossenen inneren Briefum-
schlag und den unterschriebenen und gefalteten 
Wahlausweis in den äußeren 

größeren Briefumschlag, verschließen 
Sie diesen und versehen ihn auf der 
Rückseite mit den Absenderangaben. 
Übersenden Sie den Brief anschließend 
an den Wahlleiter – das Porto zahlt der 
Empfänger. Der Wahlbrief muss spätes-
tens am 20. April 2026 dem Wahlleiter 
zugegangen sein: 

Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt
Wahlleiter Herrn RA Torsten Hallmann
Große Diesdorfer Str. 162
39110 Magdeburg

1

2

3

4

KLEINER 
UMSCHLAG

GROßER 
UMSCHLAG

WAHL-AUSWEISKLEINER 

UM
SCHLAG
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WEITERBILDUNGSORDNUNG
der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt 

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt hat am 22. November 2025 auf Grund des § 15 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kammern für Heilberufe eine neue Weiterbildungsordnung beschlossen.

Ausfertigung

Die vorstehende, von der Kammerversammlung am 22. No-
vember 2025 beschlossene Beitragsordnung der Zahnärz-
tekammer Sachsen-Anhalt, die vom Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sach-
sen-Anhalt mit Bescheid vom 22. Februar 2026 genehmigt 
worden ist, wird hiermit ausgefertigt.

Magdeburg, 25. Februar 2026

gez. Dr. Carsten Hünecke
Präsident der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt (Siegel) 

Alle Beschlüsse und Ordnungen der  
Kammerversammlung sind auf der Inter-
netseite der ZÄK zu finden unter https://
www.zaek-sa.de/zahnaerzte/ordnungen/

ZÄK INFORMIERT: AUSTAUSCH NEUER EHBA NÖTIG 
Der Hersteller medisign hat die ZÄK informiert, dass er auf 
Anweisung der gematik alle ab Januar 2026 herausgegebenen 
eHBA (ECC-only) tauschen muss. Hintergrund: Im Rahmen einer 
technischen Analyse wurde eine Fehlkonfiguration im Perso-
nalisierungsprozess der eHBAs festgestellt. Hierbei liegt kein 
Sicherheitsproblem vor, vielmehr kann es zu Problemen bzgl. 
der Interoperabilität mit Konnektoren führen. Der bei der Per-
sonalisierung zwingend erzeugte RSA-Schlüssel ist bei diesen 
Karten nicht deaktiviert und kann unter Umständen zu einer 
ungültigen Signatur ohne Zertifikate führen. Um eine stabile 
und störungsfreie Nutzung sicherzustellen, werden alle bereits 
ausgegebenen betroffenen Karten ausgetauscht. 

Das Vorgehen von medisign: 

•	 Alle betroffenen Karteninhaber werden vorab über den 
Austausch, die nächsten Schritte sowie die Inbetriebnahme 
per eMail informiert.

•	 Auf Basis der vorliegenden Anträge werden Ersatzkarten 
produziert und an die Karteninhaber versendet.

•	 Nach erfolgreicher Freischaltung und Inbetriebnahme der 
neuen Karte wird die alte Karte gesperrt und ist anschlie-
ßend nicht mehr nutzbar.

// Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Am 23. Februar 2026 verstarb im Alter von 
62 Jahren unser geschätzter Kollege 

Dipl.-Stom. Matthias Latuscynski

aus Bitterfeld-Wolfen. Wir werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Kreisstelle Bitterfeld,
Dr. Alexander Ilgner

Am 5. Februar 2026 verstarb im Alter 
von 70 Jahren unsere geschätzte 

Kollegin 

Dipl.-Med. Carmen Siegmund

aus Hohenmölsen. Wir werden ihr 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Kreisstelle Hohenmölsen,
Dr. Stefan Wenk
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HINWEISE 
DER ABTEILUNG 
ABRECHNUNG

Abrechenbarkeit einzelner KCH-Leistungen im 
Rahmen einer systematischen PAR-Behandlung 

(Hier: BEMA-Pos. Ä1, 04, 105, 107, 107a)

Die Abrechnungsbestimmungen der BEMA-Pos. Ä1 (Ber), 04 
(PSI), 105 (Mu), 107 (Zst) und 107a (PBZst) im Rahmen der seit 
01.07.2021 geänderten systematischen PAR-Behandlung sind 
komplex und sehen einige Ausschlusskriterien vor. Um diese 
in der Abrechnung besser berücksichtigen zu können, haben 
wir die wesentlichen Punkte zu den einzelnen Leistungsposi-
tionen für Sie zusammengefasst:

BEMA-Pos. Ä1 (Beratung)
Die BEMA-Pos. Ä1 ist nicht abrechenbar in derselben Sitzung 
neben den Geb.-Positionen:
•	 ATG (Parodontologisches Aufklärungs- und Therapie- 

gespräch),
•	 MHU (Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung),
•	 BEV (Befundevaluation),
•	 UPTb (Mundhygieneunterweisung).

Dies gilt auch dann, wenn die Beratung zu anderen Themen 
(z. B. KBR oder ZE) erfolgt. Die Abrechnungsbestimmung ist 
eindeutig und lässt an dieser Stelle keine Ausnahmen oder 
Interpretationen zu.

BEMA-Pos. 04 (Erhebung Parodontaler Screening-Index)
Die BEMA-Pos. 04 ist nicht abrechenbar während einer sys-
tematischen PAR-Behandlung, d. h. während der laufenden 
PAR-Therapiestrecke ab Genehmigung des PAR-Status bis 
zum Ende der UPT-Maßnahmen einschließlich der UPT-Ver-
längerung. Entscheidend hierbei ist das an die Krankenkasse 
übermittelte Datum bei Behandlungsende bzw. bei Abbruch 
einer PAR-Behandlung.

BEMA-Pos. 105 (Lokale medikamentöse Behandlung  
von Schleimhauterkrankungen, Aufbringung von auf  

PAR
BEMA-Leistung

Abrechnungsausschluss
KCH BEMA-Leistung 

Erläuterungen 

ATG
MHU
BEVa
BEVb
UPTb 

Ä1/Ber •	 nicht in derselben Sitzung  
berechnungsfähig

•	 auch dann nicht, wenn die Beratung 
nicht im ursächlichen Zusammen-
hang mit der systematischen  
PAR-Behandlung steht

AITa
AITb
CPTa
CPTb
UPTc 

105/Mu*
107/Zst

107a (PBZst) 

•	 nicht während oder unmittelbar  
danach abrechenbar

•	 *siehe Text 105/Ausnahme 

während der Therapiestrecke 
einer systematischen PAR-Therapie 

04/PSI •	 nicht abrechnungsfähig während 
einer laufenden PAR-Therapiestre-
cke nach Genehmigung durch die 
Krankenkasse bis zum Abschluss der 
PAR-Behandlung
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VERTRETERVERSAMMLUNG
Die ordentliche Vertreterversammlung der KZV Sachsen-Anhalt tagt am

Mittwoch, d. 20.05.2026, um 14 Uhr im Sitzungssaal
im KZV-Gebäude in Magdeburg, Doctor-Eisenbart-Ring 1.

vorläufige Tagesordnung:

0. Eröffnung
1. Regularien gemäß § 24 der Geschäftsordnung der  
    Vertreterversammlung
2. Berichte des Vorsitzenden und der Stellvertretenden  
    Vorsitzenden des Vorstandes der KZV LSA

3. Bericht des Verwaltungsdirektors
4. Berichte aus den Referaten (fakultativ)
5. Abgabe der Anträge, Fragestunde und Diskussion
6. Beschlüsse zu den vorliegenden Anträgen
7. Schlusswort

– Änderungen zur Tagesordnung vorbehalten –

Die Vertreterversammlung ist öffentlich für alle Vertragszahnärzte Sachsen-Anhalts!

Ansprechpartnerinnen: Frau Hennig / Frau Ulrich, Assistenz des Vorstands und der Verwaltungsdirektion,  
Tel.: 0391 6293-252

der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten oder  
Behandlung von Prothesendruckstellen)
Die BEMA-Pos. 105 ist nicht abrechenbar während oder un-
mittelbar nach den folgenden Leistungen:
•	 AIT (antiinfektiöse Therapie),
•	 CPT (chirurgische Therapie),
•	 UPTc (Supragingivale Reinigung aller Zähne von  

anhaftenden Biofilmen und Belägen).

Eine Ausnahme ist die Abrechnung von Leistungen nach der 
BEMA-Pos. 105, die nicht im Zusammenhang mit der PAR-Be-
handlung stehen. Dies kann zum Beispiel die Behandlung 
einer Aphthe oder Druckstelle sein, die entsprechend doku-
mentiert werden muss. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn die 
Zahnarztpraxis die Indikation leistungsbezogen im KZV-inter-
nen Mitteilungsfeld übermittelt.

BEMA-Pos. 107 (Entfernung harter Zahnbeläge) bzw. 107a 
(Entfernung harter Zahnbeläge bei Versicherten, die einem 
Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliede-
rungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten)
Die BEMA-Pos. 107 bzw. 107a ist nicht abrechenbar während 
oder unmittelbar nach den folgenden Leistungen:
•	 AIT (antiinfektiöse Therapie),
•	 CPT (chirurgische Therapie),
•	 UPTc (Supragingivale Reinigung aller Zähne von anhaf-

tenden Biofilmen und Belägen).
 

Die Tabelle auf S. 44 dient zur besseren Übersicht:
 

// Abteilung Abrechnung der KZV Sachsen-Anhalt
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Alexander Iyet, Abteilung Recht 

der KZV Sachsen-Anhalt. Foto: KZV

Nachfolgend wird eine realistische Betrachtung der Haftungs-
problematik bei endgültigen Schließungen der gewerblichen 
Dentallabore skizziert. Die Zahnarztpraxen sind unmittelbar 
ihren Patienten gem. § 136a Abs. 4 SGB V im Rahmen der zwei-
jährigen Gewährleistung zur Mängelbeseitigung (Reparatur) an 
einem Zahnersatz verpflichtet. Solange das gewerbliche Dental-
labor, das eine Zahnprothese hergestellt hat, existiert, läuft es 
einigermaßen unproblematisch und solche Reparaturen werden 
vom Dentallabor entsprechend übernommen. Schwieriger ist 
die Situation, wenn das Dentallabor zwischenzeitlich endgültig 
geschlossen ist. 

In der Praxis sind regelmäßig zwei Szenarien denkbar; Schlie-
ßung aufgrund der Insolvenz und eine einfache Schließung auf-
grund der Betriebsaufgabe. 

Wenn das Dentallabor insolvent ist, soll man die Forderungen 
der Zahnarztpraxis in eine Insolvenztabelle bei einem Insolvenz- 
verwalter anmelden. Ein Insolvenzverwalter wird von einem 
zuständigen Amtsgericht bestellt. In der Regel informiert das 
Dentallabor oder der Insolvenzverwalter die Gläubiger (Zahn-
arztpraxen) über die Insolvenz und die Rechte der Gläubiger zur 
Geltendmachung ihrer Forderungen. Ggf. soll man Insolvenzbe-
kanntmachungen selbst online prüfen (https://neu.insolvenz-
bekanntmachungen.de/ap/). Die Reparaturkosten werden als 
Gewährleistungs- oder Schadensersatzforderung in die Insol-
venztabelle angemeldet. In der Praxis sind die Chancen auf Kos-
tenerstattung im Insolvenzfall nüchtern betrachtet schlecht; den-
noch sollten die Schadensersatzforderungen angemeldet werden. 

Wenn das Dentallabor einfach endgültig geschlossen wird, wer-
den die Gewährleistungsansprüche der Zahnarztpraxis nicht 
automatisch erlöschen. In diesem Fall soll erst einmal geprüft 
werden, in welcher Rechtsform ein Dentallabor betrieben wur-
de. Wenn das eine GbR (BGB-Gesellschaft) oder OHG war, haften 
die Gesellschafter auch nach der Betriebsschließung persönlich, 

unbeschränkt und gesamtschuldnerisch, sodass die ehemaligen 
Gesellschafter auch unter ihren Privatanschriften in Anspruch 
genommen werden können. Bei der GmbH ist es schwieriger, da 
die Haftung bei der Gesellschaft bzw. mit dem Gesellschaftsver-
mögen endet. Zwar gibt es einige Ausnahmen bei denen es zu 
einer persönlichen Haftung kommt, sie betreffen aber vorsätzli-
che Schädigungen, Vermögensvermischung usw. Das können die 
Zahnarztpraxen in der Regel sowieso kaum prüfen und beurtei-
len. In diesem Fall bleibt regelmäßig nur die Zustellung an die 
letzte im Handelsregister eingetragene Geschäftsadresse.

Da die Rechtslage für die Zahnarztpraxen aufgrund des Drei-
ecksverhältnisses (Dentallabor-Zahnarztpraxis-Patient) un-
günstig ist, bleibt die Prävention umso wichtiger. Prüfen Sie 
genau die Laborverträge auf ihre vertraglichen Gewährleis-
tungssicherungen, Kostenübernahme-Klauseln bei Laboraus-
fall, Versicherungen mit Nachhaftungen etc. Unter Umständen 
sind auch eigene Versicherungen der Zahnarztpraxis denkbar 
(z.B. Betriebshaftpflicht mit Deckung für Fremdlaborrisiken, 
sog. Laborrisiko). Hier sollte man aber das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis prüfen. Man kann auch teilweise Risiken verteilen, in-
dem man mehrere Dentallabore nutzt und nicht nur ein einzi-
ges Dentallabor beauftragt. 

Angesichts dieses immer wiederkehrenden Problems ist es 
geboten, dass der Gesetzgeber (analog § 95e SGB V) auch die 
Dentallabore zu einer zwingenden Nachhaftungsversicherung 
verpflichtet. Die Vertragszahnärzte erbringen Gesundheitsleis-
tungen und sind als Freiberufler nicht ausschließlich unterneh-
merisch tätig. Sie sollen Fremdunternehmensrisiken nicht tragen 
bzw. sollen diese minimieren. Hier sollen Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen (VDZI), Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) bzw. Bundeszahnärztekammer (BZÄK) ent-
sprechende Initiative ergreifen. 

// Alexander Iyet, KZV Sachsen-Anhalt 

§ABTEILUNG 
RECHT

 
Wie geht man mit der  

Gewährleistung um, wenn das  
Dentallabor endgültig geschlossen ist?
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AUS DER 
VORSTANDS- 

SITZUNG
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ein „Willkommen im neuen Jahr“ wirkt Anfang Februar – und 
erst recht bei Erscheinen der zn im März – fast schon verspä-
tet. 2026 ist längst in vollem Gange. Der Arbeitsalltag eben-
so. Auch Vorstand und Verwaltungsdirektor unserer KZV sind 
direkt mit zahlreichen Themen und Terminen ins neue Jahr 
gestartet. Auf der ersten Vorstandssitzung am 11. Februar 
2026 gaben sie einen Überblick über aktuelle Projekte, zen-
trale Arbeitsschwerpunkte und besuchte Veranstaltungen.

Gesundheitspolitischer Jahresauftakt der apoBank: Reform-
druck und Dialog
Unsere stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Dorit 
Richter nahm am 12. Februar 2026 am gesundheitspoliti-
schen Jahresauftakt der apoBank in Düsseldorf teil. Vor 400 
Gästen aus Politik und Gesundheitswesen wurde deutlich, 
dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zunehmend 
unter Druck stehen und gesundheitspolitische Reformen mit 
größerer Entschlossenheit vorangebracht werden müssen. 
Zugleich betonten die Redner die Bedeutung eines engen 
Schulterschlusses zwischen Politik, Heilberufen, Selbstver-
waltung und Wirtschaft. Dr. Richter nutzte die Veranstaltung 
gezielt für den strategischen Austausch mit Vertretern der 
apoBank sowie mit Repräsentanten unterschiedlicher Heil-
berufsgruppen. Die Gespräche boten wertvolle Impulse für 
die Positionierung der KZV Sachsen-Anhalt im gesundheits-
politischen Dialog und stärkten unser Netzwerk auf Bun-
desebene.

Finanzdruck der GKV prägt Verhandlungslage
Am darauffolgenden Tag nahm Frau Dr. Richter in Hamburg 
am Treffen der KZVen im sogenannten Nordverbund teil. Im 
Mittelpunkt des Austauschs stand unter anderem der aktu-
elle Stand der Vergütungsverhandlungen in den Ländern. 
In vielen Bundesländern kommen die Verhandlungen nur 
schleppend voran oder haben noch gar nicht begonnen. Hin-
tergrund sind die angespannte Finanzlage der gesetzlichen 
Krankenversicherung sowie die bislang ungeklärte Frage, 
welche gesundheitspolitischen Reformen auf Bundesebene 
konkret umgesetzt werden. Dass die KZV Sachsen-Anhalt 
bereits sämtliche Verträge mit den Primärkassen erfolgreich 
abschließen konnte und lediglich die Verhandlungen mit 
den Ersatzkassen noch ausstehen, stellt vor diesem Hinter-
grund eine ausgesprochen positive Ausnahme dar.

Heilberufe-PK: Versorgungssicherung als gemeinsame Aufgabe
Im Anschluss berichtete der Leiter der Abteilung Kommunikation 
Robin Wille vom Pressegespräch der Heilberufe anlässlich des 
Neujahrsempfangs am 14. Januar 2026. Der Vorstandsvorsit-
zende, Dr. Jochen Schmidt, stellte gegenüber den anwesenden 
Medienvertretern die aktuelle Versorgungssituation in Sach-
sen-Anhalt dar. Die Zahl der Zahnarztpraxen im Land ist wei-
terhin rückläufig. Zugleich stellte Dr. Schmidt heraus, dass KZV 
und Landespolitik dieser Entwicklung nicht tatenlos begegnen, 
sondern mit strukturellen und bundesweit beachteten Maßnah-
men gegensteuern. Die Stipendienprogramme bilden dabei den 
strategischen Kern der Nachwuchsgewinnung. Sie stehen exem-
plarisch für eine aktive Versorgungssteuerung durch Selbstver-
waltung und Land. Besonders positiv ist, dass sich zunehmend 
auch Kommunen einbringen und damit ein starkes Bündnis zur 
langfristigen Sicherung der zahnärztlichen Versorgung entsteht.

Bremer Systemtagung: Technologische Weiterentwicklung im 
KZV-Verbund
Verwaltungsdirektor Mathias Gerhardt berichtete im Anschluss 
von der Bremer Systemtagung, zu der er am 15. Januar gemein-
sam mit dem Vorstandsvorsitzenden nach Hamburg gereist war. 
Das „Bremer System“ ist ein Verbund von sieben KZVen, die ein 
gemeinsames Abrechnungssystem betreiben und kontinuier-
lich weiterentwickeln. Im Mittelpunkt der Tagung stand u. a. die 
Frage, wie KI künftig in das System integriert werden kann. Die 
technologischen Möglichkeiten bieten erhebliches Potenzial zur 
Prozessoptimierung und zur Erzielung von Effizienzgewinnen. 
Zugleich wurde deutlich, dass sich die konkrete Anwendung der-
zeit noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse
2x jährlich findet zudem ein Austausch der Geschäftsführungen 
der KZVen statt. Zuletzt traf sich Herr Gerhardt am 20. Januar mit 
seinen Kolleginnen & Kollegen in Potsdam. Auch in diesem Kreis 
wurde intensiv über den aktuellen Stand der Vergütungsver-
handlungen sowie die unterschiedlichen Entwicklungen in den 
Ländern beraten. Gemeinsam mit der Personalverantwortlichen 
der KZV war Mathias Gerhardt zudem am Big & Growing New 
Work Festival in Leipzig vertreten, einem offenen „Mitmach-Fes-
tival“ zur Zukunft der Arbeitswelt, das Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, HR-Bereich und Verwaltung zusammenbringt. 
Die beiden nutzten die Veranstaltung für Fachgespräche, Work-
shops und den Austausch mit Gestaltern und Praktikern der Ar-
beitswelt. Dabei erhielten sie zahlreiche 
neue Impulse und Ideen, die in die strate-
gische Weiterentwicklung der Arbeits- und 
Kulturprozesse innerhalb der KZV Sach-
sen-Anhalt einfließen sollen.

Mit kollegialen Grüßen 
// Ihre Dr. Anja Hofmann
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ZUM TITELBILD:
GRÜNDERGESCHICHTEN AUS 
SACHSEN-ANHALT: MANUEL 
FLECHTNER & DIE WINZERBAR 
IN NAUMBURG

Manuel Flechtner ist Winzer in fünfter Generation. In Almrich, 
einem Ortsteil von Naumburg, kreiert der 36-Jährige naturnahe 
Weine in kleinen Flaschen und sorgt für frische Aromen in der Re-
gion Saale-Unstrut. Wenn er nicht als Kellermeister das benach-
barte Weingut Hey unterstützt, stellt er im Nebenerwerb unter 
seiner eigenen Marke naturnahe Weine her. Nullachtfünfzehn 
kommt dem Winzer nicht in seine 0,5-Liter-Flaschen. Genuss 
statt Masse und modernes Design mit Wiedererkennungseffekt, 
darauf legt der Unternehmer wert. „Ich möchte Wein gerade hier 
in der Region auch für jüngere Leute ansprechend gestalten und 
zeigen, dass Wein nichts Altmodisches ist“, sagt er. Alt sind auf 
Manuels Weinberg nur die Rebstöcke. Teilweise kommen die auf 
stolze 100 Jahre. 

Den ersten Gutedel pflanzte sein Ururgroßvater Wilhelm. „Die 
Wurzeln gehen richtig tief rein und kommen in Gesteinsschich-
ten, wo sie besonders viele Minerale aufnehmen“, so der Winzer. 
Die daraus entstehenden Aromen und natürlichen Extrakte weiß 
Manuel Flechtner zu nutzen. Er ist der Erste in seiner Familie, der 

den Wein nicht nur anbaut, sondern auch „matscht“. „Es beginnt 
beim Traubenernten, geht über das Entrappen, also das Tren-
nen der Trauben vom Stiel, bis hin zum Einmaischen“, sagt der 
Gründer. Die Produktion sei insgesamt sehr flüssig. „Schrumpeli-
ge Hände hast du als Weinküfer fast jedes Mal. Für mich ist das 
alles Matschen.“ 

Für die Ergebnisse dieses Prozesses hat Manuel Flechtner schon 
Preise abgeräumt. Bereits mit seinem Gesellenstück, einem 
Blanc de Noir, holte Manuel Gold in der Gebietsweinprämierung 
und deutschlandweit Silber. Nicht die einzige Auszeichnung des 
Jungwinzers, der ganz bewusst auf Glyphosat verzichtet. Er lässt 
seinen Weinen Zeit und macht alles größtenteils von Hand, wie 
schon sein Opa Wolfgang. Der war es, der Manuel zu der Leh-
re bei der Winzervereinigung Freyburg riet. Von ihm bekam er 
2011 den damals noch größtenteils verpachteten Weinberg. 
Eine Selbstständigkeit war nach der Ausbildung zunächst nur 
ein vager Gedanke. Manuel fand bei Rotkäppchen einen Job mit 
Perspektive. Er machte im Unternehmen seinen Meister und ent-

In Kooperation mit dem
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TERMINE & SERVICE

KASSENZAHNÄRZTLICHE 
VEREINIGUNG 

SACHSEN-ANHALT

Anschrift: Doctor-Eisenbart-Ring 1, 39120 Magde-
burg, Tel.: 03 91/62 93-000, Fax: 03 91/62 93-234, 
Internet: www.kzv-lsa.de
E-Mail: info@kzv-lsa.de, Direktwahl 03 91/62 93-

Vorstand: 	 Dr. Jochen Schmidt 	  -252
		  Dr. Dorit Richter	 -252
Verwaltungsdirektor: 	 Mathias Gerhardt 	 -252
Abt. Finanzen und 
Personal: 	 Frau Schumann	 -236
Abt. Interne Dienste: 	 Herr Wernecke	 -152
Abt. Abrechnung: 	 Frau Grascher	 -061
Abt. Recht: 	 Frau Hoyer-Völker	 -254
Abt. Qualität und 
Kommunikation:	 Herr Wille	 -191
Prüfungsstelle: 	 Frau Ewert	 -023
Abt. Strategie und 
Zukunftssicherung	 Frau Behling	 -215

Geschäftszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 16, Fr. 8 bis 12 Uhr. 
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deckte die Möglichkeiten seines Weinbergs neu. „Den Meister 
schließt man mit einem Meisterstück ab“, sagt Manuel. „Ich dach-
te: Wein kann ich machen und einen Weinberg habe ich auch. 
Warum also nicht Wein von eigenen Trauben?“ 

// Autor: Anne Breitsprecher; Fotografin: Carolin Krekow 
(erstmals veröffentlicht am 29.06.2022 auf https://hier-we-go.de, gekürzt)
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GEBURTSTAGE

WIR GRATULIEREN  
ZUM GEBURTSTAG!

Im April feiern folgende Kolleginnen 
und Kollegen, die das 65. oder mehr 

Lebensjahre vollendet haben, ihren Ehrentag:

Dr. Ingrid Lorenz, Dessau-Roßlau, Kreisstelle Dessau, geboren 
am 01.04.1944
Ursula Große, Merseburg, geboren am 01.04.1947
Dr. Lothar Finck, Harbke, Kreisstelle Oschersleben/Wanzleben, 
geboren am 02.04.1954
Dipl.-Med. Sabine Herzog, Dessau-Roßlau, Kreisstelle Dessau, 
geboren am 03.04.1953
Klaus-Peter Schweickert, Weferlingen, Kreisstelle Haldensle-
ben, geboren am 04.04.1940
Barbara Knösel, Aschersleben, geboren am 05.04.1945
Dipl.-Stom. Angela Schöder, Halle, geboren am 05.04.1959
Dipl.-Stom. Heike Zieb, Großörner, Kreisstelle Hettstedt, gebo-
ren am 05.04.1959
Dr. Holger Emmerich, Naumburg, geboren am 05.04.1960
Dipl.-Stomat. Sonja Schmidt, Halberstadt, geb. 05.04.1960
Dipl.-Stomat. Siegfried Westphal, Alsleben, Kreisstelle Bern-
burg, geboren am 05.04.1960
Dipl.-Stomat. Monika Meenken, Darlingerode, Kreisstelle Wer-
nigerode, geboren am 06.04.1954
Dr. Rosemarie Lindner, Leuna, Krst. Merseburg, geb. 07.04.1938
Nadja Labs, Biere, Kreisstelle Schönebeck, geb. 07.04.1940
Prof. Dr. Dr. Klaus Louis Gerlach, Magdeburg, geb. 07.04.1947
Dr. Heidrun Petzold, Magdeburg, geboren am 08.04.1943
Dr. Brigitte Lässig, Langenbogen, Krst. Halle geb. 08.04.1944
Dipl.-Med. Gabriele Völzke, Köthen, geboren am 08.04.1946
Dr. Juliane Nerstheimer, Halle, geboren am 08.04.1956
Dipl.-Stomat. Andreas Runewitz, Benzingerode, Kreisstelle 
Wernigerode, geboren am 08.04.1958
Dipl.-Stom. Volker Henschke, Oschersleben, geb. 10.04.1959
Dipl.-Stom. Monika Weber, Aken, Krst. Köthen, geb. 11.04.1955
Dr. Reinhard Rudel, Halberstadt, geboren am 12.04.1954
Dr. Heidrun Selberg, Genthin, geboren am 13.04.1943
Dr. Gudrun Becker, Irxleben, Kreisstelle Magdeburg, geboren 
am 13.04.1951
Dipl.-Stomat. Gerold Balmer, Bad Kösen, Kreisstelle Naumburg, 
geboren am 13.04.1956
Dipl.-Stom. Dietmar Prokop, Löderburg, Kreisstelle Staßfurt, 
geboren am 13.04.1959
Dr. Holger Marquardt, Gerwisch, Krst. Magdeburg, geb. 14.04.1954
Dipl.-Med. Volker Räthe, Lieskau, Krst. Halle, geb. 15.04.1947
Renate Zander, Salzwedel, geboren am 15.04.1948
Dipl.-Stom. Gerd Dieter Müller, Seehausen (Altmark), Kreisstelle 
Osterburg, geboren am 15.04.1957

Dipl.-Stom. Gisela Dahlhelm, Arendsee, Kreisstelle Salzwedel, 
geboren am 16.04.1954
Dipl.-Stomat. Burkhard Fettke, Magdeburg, geb. 17.04.1960
Dr. Brigitte Krause-Kulla, Köthen, Kreisstelle Saalkreis, geboren 
am 18.04.1955
Dr. Eric Weise, Aschersleben, geboren am 18.04.1961
Dr. Annemarie Stolze, Halle, geboren am 19.04.1940
Wolfram Mittner, Halle, geboren am 19.04.1944
Dr. Irmgard Zimmermann, Hettstedt, geboren am 19.04.1946
Gudrun Dreihaupt, Tangerhütte, Kreisstelle Stendal, geboren 
am 19.04.1948
Dipl.-Stom. Silvia Förster, Hohenmölsen, geboren am 19.04.1956
Dr. Wolfgang Schulz, Quedlinburg, geboren am 19.04.1957
Dr. Michael Albrecht, Magdeburg, geboren am 21.04.1946
Dipl.-Stom. Heidrun Peix, Magdeburg, geboren am 21.04.1957
Dr. Karin Hüfner, Blankenburg, Kreisstelle Wernigerode, gebo-
ren am 21.04.1958
SR Klaus Röwer, Magdeburg, geboren am 22.04.1939
Dr. Florian Schmidt, Wernigerode, geboren am 23.04.1952
Dr. Ilse Hennig, Burgstall, Krst. Wolmirstedt, geb. 24.04.1943
Heike Raschke, Halle, geboren am 24.04.1945
Dipl.-Stomat. Barbara Krys, Helbra, Kreisstelle Eisleben, gebo-
ren am 24.04.1958
Dipl.-Stom. Bernd Grunert, Kemberg, Kreisstelle Gräfenhaini-
chen, geboren am 25.04.1958
Dipl.-Stom. Monika Haufe, Muldestausee, Kreisstelle Bitterfeld, 
geboren am 25.04.1959
Dipl.-Med. Birgit Lorenz, Dessau-Roßlau, Kreisstelle Dessau, 
geboren am 27.04.1952
Dr. Dr. Karsten Hennig, Burgstall, Kreisstelle Wolmirstedt, gebo-
ren am 28.04.1943
Dr. Günther Richter, Wittenberg, geboren am 28.04.1947
Dr. Brigitte Thiele, Wernigerode, geboren am 28.04.1952
Dipl.-Stom. Ilja Bakkal, Schkopau, Kreisstelle Merseburg, gebo-
ren am 28.04.1956
Helge Vogel, Aschersleben, geboren am 28.04.1958
Dr. Erika Runkel, Bad-Lauchstädt, Kreisstelle Merseburg, gebo-
ren am 29.04.1949
Dr. Gisela Parosanu, Osterburg, geboren am 29.04.1952
Dr. Rainer Lerche, Stendal, geboren am 30.04.1941
Dr. Renate Glück, Tröglitz, Kreisstelle Zeitz, geb. 30.04.1942
Univ. Prof. Dr. Hans-Günter Schaller, Halle, geboren am 
30.04.1954

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der DSGVO bei 
Veröffentlichungen der Geburtsdaten selbstverständlich 
jeder berechtigt ist, dieser Veröffentlichung zu wider-
sprechen. Die Redaktion
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MITTEILUNGEN DES FVDZ

SELBST- 
BESTIMMUNG 
ODER FREMD- 
BESTIMMUNG 

Irgendwann 1990 oder 1991 war es. Ich erinnere mich nicht mehr. 
Mit drei Kollegen aus der Poliklinik Buna ging es im Trabi in Rich-
tung Hannover zur Dentalmesse. Die Wende ließ die damals 
gültigen Strukturen als aussterbendes Konstrukt hinter sich. Bis 
dahin betreuten elf Zahnärzte in Buna die dortigen ca. 40.000 
Beschäftigten in und um das Werk. Viele junge Kollegen waren 
dabei, die sich in ihrer Arbeit unterstützten. Gerade frisch von der 
Uni ist genau das eine wertvolle Hilfe, beim ersten Alleingang 
gleichberechtigt von- und miteinander zu lernen.

Nun waren wir vier auf dem Weg, Neues zu erkunden. Es hieß, 
dass nur die Niederlassung der einzige Weg ist, unseren interes-
santen Beruf weiter ausüben zu können. Es galt, über den Teller-
rand unserer Probamed zu schauen. Ja, was soll es denn in der 
eigenen Praxis sein? Kavo, Siemens? Wow, Zahnsteinentfernung 
nicht von Hand, sondern mit Ultraschall! Dentaleinheiten, bei 
denen man nicht mit dem Knie unterstützen musste, um eine lie-
gende Position für den Patienten einzustellen. So viele Möglich-
keiten! Schauen, Kontakte knüpfen, selbstständig entscheiden, 
wie die eigene Praxis aufgebaut werden soll, das war unser Ziel. 

Seit 1992 betreibe ich meine eigene Praxis auf einem Dorf. Mei-
ne Hochachtung an alle, die das wie ich geschafft haben. Es gab 
so manche schlaflose Nacht. Und habe ich es bereut? Eigentlich 
nicht! Die bestehenden Material- und auch technischen Zwänge 
waren nicht mehr. So vieles konnte man anders machen, wohl-
gemerkt in zahnmedizinischen Dingen. Ich liebe meinen Beruf, 
doch zunehmend kostet mich der bürokratische Aufwand viel 
zu viel Zeit und Nerven. Ich möchte Zahnarzt sein. Das ist mein 
Beruf. Den habe ich studiert. Kein „Leistungserbringer“ oder Er-
füllungsgehilfe der Krankenkassen! Berufliche Selbstständigkeit 
bedeutet Agieren auf eigenem finanziellen und sozialen Risiko, 
so laut Wikipedia. Klar, das kann schon Angst machen. Für mich 
bedeutet es besonders, ohne Weisungen von Chefs Therapien 
gemeinsam mit dem Patienten zu beschließen und umzusetzen. 
Gemeinsam mit dem Patienten bedeutet aber auch, seine Wün-
sche zu respektieren, nicht selten eben innerhalb des Kranken-
kassenkorsetts. 
Zum Neujahrsempfang würdigte der Wissenschaftminister von 
Sachsen-Anhalt Armin Willingmann den Einsatz der Heilberuf-
ler. Unsere Selbstverwaltungen, ob Ärzte, Zahnärzte, Apotheker 

etc. haben dies erreicht. 35 Jahre Arbeit stecken dahinter. 35 Jah-
re und unzählige Gesetze, die ZÄK und KZV umzusetzen hatten. 
Gestaltungsspielräume werden immer kleiner, die Selbstverwal-
tung durch immer mehr staatliche Eingriffe beschränkt. Wie wird 
so schön gesagt: „Unser Gesundheitswesen stehe vor tiefgrei-
fenden Herausforderungen.“ Gutes mitdenkendes Personal wird 
seltener, viele reifere Kollegen können in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Eine mehr Life- als Work-Balance, die sie sich 
erarbeitet haben. Einen Anreiz zum Weitermachen bietet die 
überbordende Bürokratie nun wahrlich nicht. Die gematik ist da 
auch so ein Brenner. Ich denke da an meinen Dienst am 2. Januar 
dieses Jahres. Computer an … keine Verbindung zum Konnektor…
Sch… Gott sei Dank… endlich  Hilfe am Telefon erreicht! Nach 30 
Minuten bereit und Nerven gelassen. Keine Seltenheit! Funktio-
nierende Systeme sehen anders aus.

Ob ein Ausstieg aus der GKV und nur noch Zahnmedizin außer-
halb es besser machen wird? Keine Ahnung. In all den Jahren 
habe ich lernen müssen, nicht nur das Leben findet einen Weg, 
sondern insbesondere auch die Politik. Wo zu Beginn der Weg 
noch gut gepflastert war, stehen jetzt hier und da Poller im Weg. 
Der Freie Verband muss sich niemandem unterwerfen. Er kann 
Angebote machen. Und da gab es schon viele! Hier kann die 
nachrückende Generation neue Weichen stellen und alles ein 
wenig modernisieren. Also als ein Weckruf an Nachrücker. Tut 
es! Gestaltet eure Zukunft mit dem FVDZ. Nehmt ein bisschen 
Eurer Life-Balance und macht mit!

In diesem Sinne alles Gute

Ihre / Eure Angela Braune, 
stellv. Landesvorsitzende des FVDZ Sachsen-Anhalt

www.fvdz.de 
sah.fvdz@web.de




